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Im Landkreis Meißen sind 
nunmehr neue Rettungs-

wagen unterwegs. Während 
sieben von ihnen bereits 
seit September vergange-
nen Jahres im Einsatz sind, 
wurden sechs weitere zum 
Jahresende an die Nutzer 
übergeben. Ein zusätzliches 
Fahrzeug der Serie wurde 
als Prototyp schon im Januar 
2025 in Riesa in Betrieb ge-
nommen. Landrat Ralf Hän-
sel freut sich über die neuen 
Fahrzeuge: „Das ist neben 
den neuen Rettungswachen 
eine weitere lohnende Inves-
tition in die Gesundheits- und 
Notfallversorgung der Men-
schen im Landkreis Meißen.‟

Die gesamte Neufahrzeug-
fl otte ist erstmals mit elektri-

schen Fahrtragen ausgestat-
tet – ein wichtiger Beitrag 
zum Gesundheitsschutz der 
Beschäftigten. Der überwie-
gende Teil der Fahrzeuge 
verfügt auch über elektrifi -
zierte Tragestühle. Die wei-
tere medizinische Ausstat-

tung sind unter anderem ein 
Monitor/Defi brillator, Beat-
mungsgerät, Absaugpumpe, 
Spritzenpumpe und ein ta-
bletbasiertes medizinisches 
Dokumentationssystem.
Der Aufbau des Patienten-
raumes wurde bereits mit 

der Kreisfusion 2008 für alle 
Rettungswagen des Land-
kreises Meißen standardi-
siert, um eine bestmögliche 
und identische Arbeitsum-
gebung für das Rettungs-
dienstfachpersonal zu ge-
währleisten, was wiederum 
den Bedarfen der Patientin-
nen und Patienten Rechnung 
trägt.

Mit der nun abgeschlosse-
nen Beschaff ung konnten 
14 der aktuell 16 im Land-
kreis eingesetzten Rettungs-
wagen durch Neufahrzeuge 
ersetzt werden, diese 14 
Fahrzeuge absolvieren jähr-
lich rund 30.000 Einsätze. 
Die Nutzer sind alle derzeit 
im Landkreis Meißen mit der 
Durchführung von Notfall-

rettung und Krankentrans-
port beauftragten Leistungs-
erbringer: Deutsches Rotes 
Kreuz, Johanniter-Unfall-Hil-
fe und Malteser Hilfsdienst.
Als Aufgabenträger des Ret-
tungsdienstes hat der Land-
kreis Meißen die Fahrzeuge 
europaweit ausgeschrieben 
und die Beschaff ung bis 
zur Übergabe an die Nutzer 
durchgeführt. 

Alle 14 Fahrzeuge haben für 
den Landkreis ein Investi-
tionsvolumen von rund 3,65 
Millionen Euro. Die Refi nan-
zierung erfolgt vollständig 
über die Kostenträger des 
Rettungsdienstes, weit über-
wiegend die gesetzlichen 
Krankenkassen.

Anja Schmiedgen-Pietsch

Neue Rettungswagen im Landkreis Meißen

Sechs der neuen Rettungswagen vor dem Zentrum für Brand- und 
Katastrophenschutz des Landkreises Meißen Foto: Landratsamt Meißen

Pünktlich zum Dreikönigs-
tag 2026 begrüßte Land-

rat Ralf Hänsel die Sternsin-
ger im Landratsamt Meißen. 
Lautstark und mit großer Be-
geisterung sangen die zehn 
Mädchen und Jungen im Vor-
schulalter und überbrachten 
den traditionellen Segen. Zu-
gleich sammelten sie Spen-
den für Kinder in Not. Zusam-
men mit Landrat Ralf Hänsel 
brachten sie die Buchstaben 
C+M+B – die in der Bedeu-
tung „Christus mansionem 
benedicat – Christus segne 

dieses Haus‟ stehen – am 
Haupteingang an.

Das Dreikönigssingen 2026 
stand unter dem Motto „Schu-
le statt Fabrik – Sternsingen 
gegen Kinderarbeit‟. Dabei 
richtete sich der Blick nach 
Bangladesch. Dort müssen – 
trotz Fortschritten im Kampf 
gegen Kinderarbeit – noch 
rund 1,8 Millionen Kinder und 
Jugendliche arbeiten. Daher 
können sie nicht zur Schule 
gehen, wussten die kleinen 
Sternsinger zu berichten. 

Landrat Ralf Hänsel freute 
sich über deren Besuch: „Es 
ist immer wieder schön, ge-
meinsam mit den Besuche-
rinnen und Besuchern sowie 
vielen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern den Liedern und 
Sprüchen zu lauschen und 
die Begeisterung der Kinder 
zu erleben.‟ Er dankte den 
Kindern aus dem Franzis-
kus-Kinderhaus in Meißen für 
ihren Einsatz: neben einer 
Summe für die Spendenbox 
gab es Naschereien. 

Anja Schmiedgen-Pietsch

Landrat Ralf Hänsel begrüßte die Sternsinger 

Landrat Ralf Hänsel und die Sternsinger vor dem Landratsamt 
in Meißen Foto: Anja Schmiedgen-Pietsch
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Der Kulturraum Meißen 
– Sächsische Schweiz – 

Osterzgebirge hat seine För-
derrichtlinie und die sparten-
spezifi schen Förderkriterien 
umfassend überarbeitet. Die 
Neufassung trat am 1. Janu-
ar 2026 in Kraft und gilt für 
alle Förderanträge des Jah-
res 2027, die bis zum 31. Au-
gust 2026 einzureichen sind. 
Antragsteller haben damit 
mehr als ein halbes Jahr Zeit, 
sich auf die neuen Vorgaben 
einzustellen.

Was ändert sich 
konkret?
  Festlegung einer angemes-

senen Beteiligung kommuna-
ler Träger an ihren institutio-
nell geförderten Einrichtungen
  Anpassung des Antragsver-

fahrens an die geplante On-
line-Antragstellung: Ab dem 
Förderjahr 2027 erfolgt die 
Antragstellung ausschließ-
lich digital über das Förder-
portal des Kulturraumes - 
Papierformulare entfallen.
  Vereinfachung des Aus-

zahlungsverfahrens für Pro-
jektförderungen: Die zweite 
Rate (60 Prozent) wird künf-
tig automatisch im laufen-
den Förderjahr ausgezahlt.
  Finanzielle Beteiligung der 

Sitzgemeinden: Die bisheri-
gen Mindesthöhen der Sitz-
gemeindebeteiligung bleiben 
unverändert bestehen.
  Spartenspezifi sche Förder-

kriterien wurden grundle-

gend überarbeitet:
  Künftig wird die künst-

lerisch-inhaltliche Qualität 
stärker bewertet.
  Für Projekte und Einrich-

tungen gelten verbindliche 
Maßstäbe, wie fachliche und 
konzeptionelle Tiefe, Ver-
mittlungsformate, Nachhal-
tigkeit und gesellschaftliche 
Relevanz.
  Institutionelle Förderung 

setzt ein aktuelles Kulturkon-
zept, qualifi ziertes Fachper-
sonal und ein strukturiertes 
Programmangebot voraus.
  Projektförderungen müs-

sen eine breite öff entliche 
Wirkung, professionelle Um-
setzung und zielgruppenori-
entierte Vermittlung nach-
weisen.
  Die Facharbeitsgruppen 

werden künftig verstärkt 
anhand verbindlicher Qua-
litätskriterien die Anträge 
bewerten. Für die Sparte 
Museen bleibt zusätzlich die 
Einreichung eines Bewer-
tungsbogens verpfl ichtend.

Digitale Antragstellung 
und Schulungsangebote
Um den Übergang zur On-
line-Beantragung zu erleich-
tern, bietet der Kulturraum im 
zweiten Quartal 2026 Online-
Schulungen und Informations-
veranstaltungen an. Diese 
richten sich an alle Antrag-
steller und erläutern sowohl 
die Neuerungen der Förder-
richtlinie als auch die Nutzung 

des Förderportals. Informa-
tionen fi nden sich zu gegebe-
ner Zeit auf der Website des 
Kulturraumes.

Wo sind die neuen 
Unterlagen zu fi nden?
Die vollständige Förderricht-
linie sowie die spartenspezifi -
schen Förderkriterien sind auf 
der Website des Kulturraumes 
abrufbar. Antragsteller wer-
den gebeten, sich frühzeitig 
mit den neuen Anforderungen 
vertraut zu machen. Die neu-
en Formulare werden aktuell 
überarbeitet und rechtzeitig 
auf der Website des Kultur-
raumes hinterlegt.

Kontakt für Rückfragen:
Geschäftsstelle des 
Kulturraumes Meißen 
– Sächsische Schweiz – 
Osterzgebirge
Telefon: 03521 4899710
E-Mail: info@
kulturraum-erleben.de

Kulturraum Meißen – Sächsische 
Schweiz – Osterzgebirge

Neue Förderrichtlinie des Kulturraumes 
für die Anträge ab 2027 

The Swingin’ Hermlins begeistern das Publikum bei den Burgfest-
spielen Meißen – unterstützt durch den Kulturraum Meißen – 
Sächsische Schweiz – Osterzgebirge. Foto: Diana Fechner

Mit dem Jobportal des 
MEISSNER LANDES erhal-

ten Jobsuchende sowie Schü-
lerinnen und Schüler im Land-
kreis Meißen einen zentralen 
Zugang zu den Themenberei-
chen Arbeit, Ausbildung und 
berufl icher Orientierung in der 
Region. Die Nutzung des Por-
tals ist für Job-, Ausbildungs- 
und Praktikumssuchende 
kostenfrei. Off ene Stellen re-
gionaler Unternehmen wer-
den übersichtlich gebündelt 
und durch Ausbildungsplätze, 
duale Studienangebote und 
Praktika ergänzt. So entsteht 
ein klarer Überblick über die 
Vielfalt der regionalen Ar-
beitswelt und über konkrete 
Einstiegsmöglichkeiten – nah 
am Menschen, gut erreich-
bar und verbunden mit hoher 
Lebensqualität im MEISSNER 
LAND, zu fi nden unter www.
meissnerland.com/mehrzu-
arbeiten
Für Unternehmen aus dem 

Landkreis Meißen ist das 
Jobportal eine wirkungsvolle 
Plattform, um off ene Stel-
len sowie Ausbildungs- und 
Praktikumsplätze sichtbar zu 
machen. Neben kostenlosen 
Einstiegsmöglichkeiten ste-
hen kostenpfl ichtige Zugänge 
(65 Euro netto pro Jahr) und 
Partnerpakete zur Verfügung.

Während die Einbindung in 
das regionale Netzwerk des 
MEISSNER LANDES bei jeder 
Variante gegeben ist, bieten 
die Partnerpakete unter an-
derem: 
  eine erhöhte Reichweite für 

Stellenangebote,
  eine stärkere Positionierung 

als attraktiver Arbeitgeber,
  die Einbindung in das regio-

nale Netzwerk des MEISSNER 
LANDES sowie
  eine gezielte, crossmediale 

Ansprache potenzieller Fach-
kräfte.

Unternehmen können das 
Jobportal damit fl exibel für 
Fachkräftegewinnung und 
Nachwuchssicherung einset-
zen. Mehr Informationen fi n-
den Interessierte unter: www.
meissnerland.com/partner
Ergänzt wird das MEISSNER 
LAND seit Kurzem durch das 
Welcome Center MEISSNER 
LAND. Der Service richtet 
sich an Unternehmen, insbe-

sondere bei der Gewinnung 
und Integration internationa-
ler Fachkräfte.

Die Gewinnung internatio-
naler Fachkräfte bringt für 
Unternehmen unterschiedli-
che Fragestellungen mit sich 
– von rechtlichen Rahmen-
bedingungen über organisa-
torische Abläufe bis hin zur 
erfolgreichen Einbindung in 
den Arbeitsalltag. Das Welco-
me Center begleitet Arbeitge-
ber im Landkreis Meißen mit 
einer strukturierten Erstbera-
tung und einer praxisnahen 
Unterstützung entlang der 
relevanten Schritte. Dabei 
werden zentrale Themen, wie 
Aufenthalts- und Anerken-
nungsverfahren, formale An-
forderungen sowie Wege zur 
Beschleunigung von Prozes-
sen, aufgegriff en und ver-
ständlich eingeordnet. Ziel ist 
es, Unternehmen Sicherheit 
beim Vorgehen zu geben und 

die Besetzung off ener Stellen 
mit internationalen Fachkräf-
ten effi  zient und vor allem 
zügig zu unterstützen – un-
abhängig von Branche oder 
Unternehmensgröße. 

Gern können Interessier-
te einen Online-Termin mit 
der Koordinatorin Steffi   
Kretzschmar (Telefon: 03521 
725-1760, E-Mail: welcome-
center@meissnerland.com) 
vereinbaren.

Weitere Infos fi nden Unter-
nehmen unter www.meiss-
nerland.com/welcomecenter.
Mit dem Zusammenspiel 
aus Jobportal und Welcome 
Center stärkt das MEISSNER 
LAND den Landkreis Meißen 
als Arbeits- und Lebens-
standort – für Menschen, die 
bleiben, zurückkehren oder 
neu ankommen möchten.

Wirtschaftsförderung 
Region Meißen GmbH

Jobs, Ausbildung und Perspektiven

Das Welcome Center bringt 
Arbeitgeber und internationale 
Fachkräfte zusammen.
 Foto: MEISSNER LAND
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Fachkräftemesse „Kommen & Bleiben – 
MEIne ReGion‟ öff nete erneut Türen

Die fünfte Fachkräfte-
messe „Kommen & Blei-

ben – MEIne ReGion‟ des 
Landkreises Meißen am 27. 
Dezember 2025 erwies sich 
erneut als voller Erfolg. 
Erstmalig durchgeführt in 
der Sporthalle des Berufl i-
chen Schulzentrums Meißen 
nutzten mehr als 550 Be-
sucherinnen und Besucher 
– erneut deutlich mehr als 
im vergangenen Jahr – die 
Gelegenheit, sich über neue 
berufl iche Chancen in der 
Region zu informieren.

Insgesamt 43 Ausstelle-
rinnen und Aussteller aus 
unterschiedlichsten Bran-
chen präsentierten ihre 
Unternehmen, off ene Stel-
len sowie Ausbildungs- und 
Karrieremöglichkeiten. Die 
Messe bot damit eine idea-
le Plattform für den direkten 
und persönlichen Austausch 
zwischen regionalen Arbeit-
gebern und potenziellen 
Fachkräften. Besonders er-
freulich war der hohe Anteil 
junger Messegäste: Viele 
Absolventinnen und Absol-
venten von Ausbildung und 
Studium nutzten die Veran-

staltung, um erste Kontakte 
zu knüpfen und sich über 
berufl iche Einstiegsmöglich-
keiten in der Region zu in-
formieren. 

Auch Landrat Ralf Hänsel 
zeigte sich nach seinem 
Rundgang durch die Mes-
sehallen sehr zufrieden: 
„Ich konnte mich bei einem 
Rundgang an vielen Ständen 
umsehen und bin mit zahl-
reichen Ausstellern ins Ge-
spräch gekommen. Es war 
ein rundum gelungener Tag 
für alle Beteiligten. Ich wür-
de mich freuen, wenn die 
Fachkräftemesse auch in Zu-
kunft ein wichtiger Bestand-
teil unserer Region bleibt.‟

Die teilnehmenden Unter-
nehmen lobten insbesonde-
re die professionelle Organi-
sation, das mit dem Umzug 
in die Sporthalle nochmals 
verbesserte Messefl air, den 
großen Zuspruch an Interes-
sierten und die angenehme 
Atmosphäre der Messe. „Die 
Fachkräftemesse in Meißen 
ist eine großartige Möglich-
keit, viele engagierte Be-
werberinnen und Bewerber 

persönlich kennenzulernen 
– ganz ohne langwierige 
Einstellungsverfahren‟, weiß 
die Ausbildungsverantwort-
liche Yvonne Bellmann von 
der Lidl Vertriebs-GmbH & 
Co. KG zu berichten.

Auch der stellvertretende 
Geschäftsführer Kay Böh-
me des mittelständischen 
Unternehmens Stahl- und 
Maschinenbau Graf GmbH 
zeigte sich sehr zufrieden 
mit der Resonanz und den 
zahlreichen qualifi zierten 
Gesprächen. „Wir wollen 
unsere Beschäftigtenzahl 

weiter aufstocken und wa-
ren 2025 bereits das zweite 
Mal auf der Fachkräftemesse 
als Aussteller aktiv. Der 27. 
Dezember ist für uns immer 
eine vielversprechende Ge-
legenheit, potentielle neue 
Mitarbeiter für unser Unter-
nehmen zu begeistern. Wir 
haben an diesem Tag wieder 
sehr vielversprechende Kon-
takte knüpfen können.‟

Die hohe Besucherzahl un-
terstreicht einmal mehr die 
Bedeutung der Veranstal-
tung als wichtiges Instru-
ment zur Stärkung des regi-

onalen Arbeitsmarktes. Für 
eine Nachlese und alle, die 
am 27. Dezember nicht da-
bei sein konnten, sei auf die 
Internetseite www.meine-
region-meissen.de verwie-
sen: Alle Ausstellenden mit 
ihren Ausbildungsplatz- und 
Jobangeboten, Impressio-
nen der 5. Fachkräftemesse 
sowie vielfältige Informatio-
nen zum Landkreis Meißen 
sind hier zu fi nden.

Ein großes Dankeschön 
geht an alle Unternehmen, 
die sich für die Fachkräf-
tegewinnung und Arbeits-
kräftebindung im Landkreis 
stark machen, an die Netz-
werkpartner - IHK Dresden, 
Handwerkskammer Dres-
den, Wirtschaftsförderung 
Region Meißen GmbH, Kreis-
handwerkerschaft Region 
Meißen, Agentur für Arbeit 
Riesa, die Fachkräfteallianz 
des Landkreises Meißen und 
alle Besucherinnen und Be-
sucher. Ein besonderer Dank 
gilt allen aktiven Unterstüt-
zerinnen und Unterstützern 
am Messetag. 

Jobcenter 

Landrat Ralf Hänsel (l.) bei seinem Messerundgang Foto: Daniel Bahrmann

Seit Ende vergangenen 
Jahres ist ein Bus der 

Verkehrsgesellschaft Mei-
ßen mbH (VGM) mit einem 
Aufruf des Landratsamtes 
unterwegs: Der Pfl egekin-
derdienst des Kreisjugend-
amtes sucht Pfl egeeltern. 
Der Bus wird dabei auf un-
terschiedlichen Linien ein-
gesetzt, sodass der Aufruf 
im gesamten Landkreis zu 
sehen sein wird.

Jedes Kind braucht ein Zu-
hause, das Geborgenheit 
und liebevolle Zuwendung 
bietet und die Basis dafür 
schaff t, sich gesund zu ent-
wickeln und die Abenteuer 
des Lebens zu meistern. 
Nicht immer können die 
leiblichen Eltern ein solches 

Zuhause für ihre Kinder bie-
ten. Die Gründe dafür kön-
nen vielfältig sein. In diesen 
Situationen braucht es Pfl e-
geeltern, die bereit sind, ein 
Kind in ihrem Zuhause auf-
zunehmen und ihm vertrau-
ensvoll und zuverlässig zur 
Seite zu stehen.

240 Pfl egekinder – davon 84 
in Verwandtenpfl ege – zähl-
te das Kreisjugendamt zum 
Ende des Jahres 2025. Da-
bei wurden im vergangenen 
Jahr 30 Kinder neu in Pfl e-
gefamilien vermittelt. Ins-
gesamt 185 Pfl egefamilien 
gab es 2025 im Landkreis 
Meißen.

Unterstützung für diese 
wichtige Aufgabe erhalten 

Pfl egeeltern im Landkreis 
Meißen durch den Pfl ege-
kinderdienst. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter 
begleiten die Pfl egefamilien 
kontinuierlich, beispielswei-
se mit zwei Fortbildungen 
im Jahr. Regelmäßige Pfl e-

geelternstammtische zum 
Austausch für die Pfl egeel-
tern fi nden rund einmal mo-
natlich statt. Außerdem wird 
einmal im Jahr ein Pfl ege-
kindertreff en organisiert, so 
zum Beispiel 2025 im Klet-
terpark Moritzburg. 

Die Zahlen zeigen es und der 
Bus macht es deutlich – für 
diese verantwortungsvolle 
Aufgabe werden immer Per-
sonen gesucht, die sich vor-
stellen können, Pfl egeeltern 
zu werden und zu sein. 

Erste Informationen zu die-
ser Aufgabe erhalten Inte-
ressierte auf der Website 
des Landkreises Meißen: 
https://www.kreis-meissen.
de/Pfl egekinderwesen.

Anja Schmiedgen-Pietsch

Kreisjugendamt 
Pfl egekinderdienst

Frau Stets
Telefon: 03521 725-3234
E-Mail: kja.sozialedienste

@kreis-meissen.de

Weitere Infos & Kontakt:

Mobiler Aufruf: 
Pfl egeeltern im Landkreis Meißen gesucht

Der Bus der VGM mit dem Aufruf Pfl egeeltern zu werden.
 Foto: SD Verkehrswerbung 
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Aufruf: Spendenempfänger für den diesjährigen
FIRMENSTAFFELLAUF #FSL gesucht

Im Rahmen der diesjähri-
gen Interkulturellen Wo-

che fi ndet am 25. September 
2026 der 7. FIRMELSTAF-
FELLAUF #FSL in Meißen 
statt. Der Spendenlauf hat 
zum Ziel, Gelder für einen 
guten Zweck zu sammeln, 
um jeweils ein integratives 
Projekt im Bereich „Sport‟ 
und eines im Bereich „Inte-
gration‟ auf Landkreisebene 
zu unterstützen. 

Im Laufe der vergangenen 
Jahre hat sich der #FSL als 
beliebte Sportveranstaltung 

etabliert. Zahlreiche Unter-
nehmen und Vereine aus 
der Region unterstützen 
das Event. Von Jahr zu Jahr 
nehmen mehr Menschen da-
ran teil. 2025 erliefen 250 
Sportlerinnen und Sportler 
gemeinsam die Rekordsum-
me von rund 10.000 Euro. 

Die Organisatoren laden ge-
meinnützige Einrichtungen 
und Projekte im Landkreis 
Meißen ab sofort dazu ein, 
sich bis zum 13. März 2026 
als Spendenempfänger zu 
bewerben. Die Bewerbung 
sollte eine kurze Beschrei-
bung der Organisation, des 
Projekts und des geplanten 
Verwendungszwecks der 
Spenden enthalten.

Die Bewerbungskriterien: 

 Das Projekt oder die Aktion 
trägt integrativen Charakter 

und soll einen klaren sozia-
len Nutzen für die Gemein-
schaft haben. 
 Die Einrichtung ist als ge-

meinnützig anerkannt. 
 Das Vorhaben bezieht sich 

auf den Landkreis Meißen. 
  gute Vernetzung im Integ-

rationsbereich
  bislang kein Spendenemp-

fänger #FSL gewesen

 Der Spendenempfänger 
nimmt mit mindestens zwei 
Teams am #FSL teil.

Die Organisatoren freuen 
sich auf zahlreiche Bewer-
bungen und darauf, gemein-
sam mit den Vereinen und 
Projekten einen positiven 
Einfl uss zu erzielen. Der 
#FSL bietet nicht nur eine 

Plattform für sportliche Be-
tätigung, sondern auch die 
Möglichkeit, wichtige sozia-
le Projekte zu unterstützen 
und in den Fokus einer brei-
ten Öff entlichkeit zu rücken. 

Bewerbungen werden bis 
zum 13. März 2026 ent-
gegengenommen. Auch 
Rückfragen können an den 
genannten Kontakt gerichtet 
werden.

Kreissportbund Meißen e. V. 
Diakonisches Werk Meißen gGmbH

Landratsamt Meißen

Erwärmung vor dem Start des 6. Firmenstaffellaufs 2025
 Foto: Konstantin Hananov

Landratsamt Meißen 
Integrations-
koordination 

Frau Kretzschmar 
E-Mail: vielfalt@
kreis-meissen.de

 Tel. 03521 725-1760
www.kreis-meissen.de

Kontakt:

Mit Beginn des Jahres 
2026 starteten die Vor-

bereitungen zur Installa-
tion der „Knotenpunktweg-
weisung‟ für Radwege im 
Landkreis Meißen. Zunächst 
wird die beauftragte Firma 
die Inhalte der Schilder er-
stellen und anpassen. Nach 
Druck und Produktion der 
Schilder erfolgt die Montage. 
Die Arbeiten werden dabei in 
Abschnitten – nach Kommu-
nen geordnet – und wetter-
abhängig durchgeführt. Die 
vollständige Umsetzung der 
Knotenpunktwegweisung 
soll bis Sommer 2026 ab-
geschlossen sein. Insgesamt 
werden 1.600 Schilder-
standorte entlang von etwa 
1.222 Kilometern ergänzt, 
darunter auch über 330 
neue Pfosten.

Vorausgegangen war eine 
öff entliche Ausschreibung 
zur Verbesserung der Rad-
wegweisung im Landkreis 

Meißen sowie zur Umset-
zung der sogenannten Kno-
tenpunktwegweisung. Darin 
wurden Leistungen zur Her-
stellung der Beschilderung 
sowie zur Montage an be-
stehenden Pfosten bezie-
hungsweise die Errichtung 
neuer Pfosten ausgeschrie-
ben. Die Vergabe wurde in 
zwei Lose aufgeteilt, um 
insbesondere kleinen und 
mittelständischen Unter-
nehmen die Teilnahme zu 
ermöglichen. Nach formaler 
und inhaltlicher Prüfung der 
eingegangenen Angebote 
stand fest, dass die Firma 
Ausbau Mügeln GmbH den 
Zuschlag für beide Lose er-
halten hat.

Was ist eine Knoten-
punktwegweisung?
Mit der Einführung der Kno-
tenpunktwegweisung ver-
fügt die Region über eine 
fl ächendeckende, einheitli-
che und richtlinienkonforme 

Radwegweisung, die dar-
über hinaus Radfahrenden 
eine ziel- und routenorien-
tierte Orientierung ermög-
licht. Die Knotenpunktweg-
weisung ergänzt hierbei die 
klassische wegweisende Be-
schilderung für den Radver-
kehr, indem wichtige Kreu-
zungen nummeriert und an 
diesen Standorten Knoten-

punktnummern (sogenannte 
Knotenpunkthüte), Hinweise 
zu benachbarten Knoten so-
wie Übersichtskarten zum 
Netz angebracht werden. 
Dies ermöglicht eine besse-
re Orientierung und erleich-
tert die Routenplanung nach 
dem Prinzip „Radeln nach 
Zahlen‟, was neue Möglich-
keiten zur individuellen Tou-
rengestaltung eröff net.

Knotenpunktwegweisung
Teilprojekt von MEI_eFAIR
Die Einführung der Knoten-
punktwegweisung ist ein 
Bestandteil des Verbundför-
derprojekts MEI_eFAIR, das 
auch die Elbfähren im Land-
kreis Meißen als „schwim-
mende Radwege‟ einbezieht. 
In diesem Rahmen beschaff t 
die Verkehrsgesellschaft 
Meißen mbH bis Ende 2026 
insgesamt vier Elektrofäh-
ren. Die erste Fährstelle mit 
der Fähre „Klarisse‟ zwi-
schen Niederlommatzsch 

und Diesbar-Seußlitz wurde 
im September 2025 in Be-
trieb genommen. Weitere 
Maßnahmen des Förderpro-
jekts sind der Ausbau neu-
er Radwege, darunter der 
bereits fertiggestellte Grüne 
Westring in Coswig sowie der 
sich derzeit in Umsetzung 
befi ndliche Golkweg in Die-
ra-Zehren.

Das Kreisentwicklungsamt 
verantwortet im Rahmen 
von MEI_eFAIR neben der 
Knotenpunktwegweisung 
auch die Einführung der 
neuen kreisweiten Radrou-
te „August der Starke‟, den 
Bau und Betrieb von neun 
Dauerzählstationen für den 
Radverkehr sowie die Aus-
wertung der erfassten Da-
ten. Die Dauerzählstationen 
wurden im Mai 2024 instal-
liert und liefern seitdem kon-
tinuierlich Verkehrsdaten.

Kreisentwicklungsamt

Umsetzung der „Knotenpunktwegweisung‟ 
für Radwege startet im Landkreis Meißen

Die Dauerzählstelle am Dippels-
dorfer Teich in Moritzburg
 Foto: Anja Schmiedgen-Pietsch
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Veranstaltungen im Landkreis Meißen
Die Kultur- und Ausfl ugs-

tipps im Landkreis Mei-
ßen – vom 12. Februar bis 
12. März 2026 – wurden aus 
den Zusendungen der Kultur-
schaff enden an die Redaktion 
zusammengestellt. Sie stehen 
wie immer unter dem Vorbe-
halt kurzfristiger Änderungen. 

Donnerstag, 12. Februar
 Weiberfasching 2.0 - Wild 

West Weiberfasching, 19.11 
Uhr | Zentralgasthof Weinböh-
la, Kirchplatz 19, Weinböhla | 
035243 56000, zentralgast-
hof.com

Freitag, 13. Februar
 Weiberfasching, 20.10 Uhr 

| Börse Coswig, Hauptstraße 
29, Coswig | 03523 700186, 
boerse-coswig.de
  „Lieder Ladys‟ – romantische 

Liedraritäten, 19 Uhr | Lan-
desbühnen Sachsen, Meißner 
Straße 152, Radebeul | 0351 
8954214, landesbuehnen-
sachsen.de

Samstag, 14. Februar
 Western Hearts – ein Va-

lentinstag in WBL, 19.11 Uhr 
| Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 19, Weinböhla | 
035243 56000, zentralgast-
hof.com
  Kammerkonzert - Oboe – 

Stimme der Seele, 16 Uhr | 
Villa Teresa, Kötitzer Straße 
30a, Coswig | 03523 700186, 
villa-teresa.de
  Bistro Manouche – Gypsy 

Jazz und Swing in der Win-
terlounge, 19 Uhr | Landes-
bühnen Sachsen, Meißner 
Straße 152, Radebeul | 0351 
8954214, landesbuehnen-
sachsen.de

Dienstag, 17. Februar
  „Senioren-Schwofen‟ - Tanz-

tee für Junggebliebene, 15.30 
Uhr | Börse Coswig, Haupt-
straße 29, Coswig | 03523 
700186, boerse-coswig.de

Mittwoch, 18. Februar
 Mädelsabend mit Kleider-

tausch in Mitte Ost, 19 Uhr | 
Familienzentrum Radebeul, 
MitteOst Sidonienstraße 1a, 
Radebeul | 0351 839730, 
www.familienzentrum-rade-
beul.de
  Bingo, Beats und Kaff ee-

klatsch, 14 Uhr | Hafenstraße 
e. V. – Soziokulturelles Zent-
rum Meißen, Hafenstraße 28, 

Meißen | 03521 7800110, kul-
tur@hafenstrasse-meissen.de

Donnerstag, 19. Februar
  „Scapes‟ – besinnlich-kühler 

Jazz, 19 Uhr | Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Straße 152, 
Radebeul | 0351 8954214, 
landesbuehnen-sachsen.de
  Selbsthilfegruppe „Unsicht-

bar‟, 11 Uhr | Hafenstraße e. 
V. – Soziokulturelles Zentrum 
Meißen, Hafenstraße 28, Mei-
ßen | 03521 7800110, kul-
tur@hafenstrasse-meissen.
de, auch am 4.3., 17 Uhr

Freitag, 20. Februar
  Auf ein Wort mit Dr. Gregor 

Gysi, 20 Uhr | Zentralgast-
hof Weinböhla, Kirchplatz 19, 
Weinböhla | 035243 56000, 
zentralgasthof.com
  Vicente Patiz – 20 Jahre und 

die Reise geht weiter, 19.30 
Uhr | Theater Meissen, Thea-
terplatz 15, Meißen | 03521 
41550, theater-meissen.de
  „Bilder einer Ausstellung‟ 

– mit dem Stephan König 
Jazz-Quartett, 19 Uhr | Lan-
desbühnen Sachsen, Meißner 
Straße 152, Radebeul | 0351 
8954214, landesbuehnen-
sachsen.de
  Vortrag: „Das Verhältnis von 

Mensch und Natur in der Spi-
ritualität der Prärieindianer‟, 
18 Uhr | Karl May Museum, 
Karl-May-Straße 5, Radebeul | 
03518373010, karl-may-mu-
seum.de

Samstag, 21. Februar
  Fasching mit dem CKC - Aus-

kehr, 19.10 Uhr | Börse Cos-
wig, Hauptstraße 29, Coswig 
| 03523 700186, boerse-cos-
wig.de
  Sie mich auch – Best of Phil-

ipp Schaller, 19.30 Uhr | Thea-
ter Meissen, Theaterplatz 15, 
Meißen | 03521 41550, thea-
ter-meissen.de
 Mondnächte – eine Reise in 

die Romantik, 16 Uhr | Villa 
Teresa, Kötitzer Straße 30a, 
Coswig | 03523 700186, villa-
teresa.de
  „Perceptions of California‟ – 

Jazz und Latin mit Shy Boys 
Trio, 19 Uhr | Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Straße 152, 
Radebeul | 0351 8954214, 
landesbuehnen-sachsen.de
  Ü49 Party, 20 Uhr | WT Ener-

giesysteme Arena, Am Sport-
zentrum 5, Riesa | 03525 
529422, wt-arena.de

Sonntag, 22. Februar
  Inside Tagesschau - Lesung 

mit Alexander Teske, 18 Uhr 
| Börse Coswig, Hauptstraße 
29, Coswig | 03523 700186, 
boerse-coswig.de
  Simon & Garfunkel Revival 

Band, 18 Uhr | Theater Meis-
sen, Theaterplatz 15, Meißen 
| 03521 41550, theater-meis-
sen.de
  Kammerkonzert – Klang der 

Erinnerung, 16 Uhr | Villa 
Teresa, Kötitzer Straße 30a, 
Coswig | 03523 700186, villa-
teresa.de
  Konzert – „Barock bis Klez-

mer‟, 19 Uhr | Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Straße 152, 
Radebeul | 0351 8954214, 
landesbuehnen-sachsen.de

Mittwoch, 25. Februar
  Seniorennachmittag - mitt-

wochsMITeinander, 15 Uhr 
| Zentralgasthof Weinböhla, 
Kirchplatz 19, Weinböhla | 
035243 56000, zentralgast-
hof.com

Freitag, 27. Februar
  Irish Experience – Dance & 

Live Music, 19.30 Uhr | Thea-
ter Meissen, Theaterplatz 15, 

Meißen | 03521 41550, thea-
ter-meissen.de
  Carmen - Bolero, 20 Uhr | 

Landesbühnen Sachsen, Meiß-
ner Straße 152, Radebeul | 
0351 8954214, landesbueh-
nen-sachsen.de
  Eiskönigin 1 & 2 – Musik 

Show auf Eis, 19 Uhr | WT 
Energiesysteme Arena, Am 
Sportzentrum 5, Riesa | 03525 
529422, wt-arena.de

Samstag, 28. Februar
  „Friss oder stirb‟ - Christian 

Henze & Peter Imhof on Tour , 
20 Uhr | Börse Coswig, Haupt-
straße 29, Coswig | 03523 
700186, boerse-coswig.de    
  Die goldene 20ER JAHRE 

PARTY, 20 Uhr | Zentralgast-
hof Weinböhla, Kirchplatz 19, 
Weinböhla | 035243 56000, 
zentralgasthof.com
  One Hit at a Time – The Best 

of Jonny Cash!, 19.30 Uhr | 
Theater Meissen, Theaterplatz 
15, Meißen | 03521 41550, 
theater-meissen.de
  „The Saxonz‟ – Break-Dance-

Battle, 19 Uhr | Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Straße 152, 
Radebeul | 0351 8954214, 
landesbuehnen-sachsen.de

Sonntag, 1. März
  Silvana – Romantische Oper 

von Carl Maria von Weber, 16 
Uhr | Theater Meissen, Thea-
terplatz 15, Meißen | 03521 
41550, theater-meissen.de
 Musikalischer Streifzug – 

Frühling lässt sein blaues 
Band …, 19 Uhr | Villa Teresa, 
Kötitzer Straße 30a, Coswig | 
03523 700186, villa-teresa.de
  Terror – Ein packendes Ge-

richtsdrama, 17 Uhr | Kultur-
schloss Großenhain, Schloss-
platz 1, Großenhain | 03522 
505555, kulturzentrum-gros-
senhain.de

Montag, 2. März
  Tom Pauls - Ilse Bähnert jagt 

Dr. Nu - ein Krimikonzert, 19.30 
Uhr | Börse Coswig, Haupt-
straße 29, Coswig | 03523 
700186, boerse-coswig.de

Freitag, 6. März
  Hans Werner Olm: Luise Ko-

schinsky - Ein Pullover voller 
Frau, 20 Uhr | Börse Coswig, 
Hauptstraße 29, Coswig | 03523 
700186, boerse-coswig.de
  Leselounge – Wildes Parfüm, 

19 Uhr | Villa Teresa, Kötitzer 
Straße 30a, Coswig | 03523 

700186, villa-teresa.de
  Philotas – Trauerspiel von 

Gotthold Ephraim Lessing, 18 
Uhr | Landesbühnen Sachsen, 
Meißner Straße 152, Radebeul 
| 0351 8954214, landesbueh-
nen-sachsen.de
  Carmen - Bolero, 19.30 Uhr | 

Landesbühnen Sachsen, Meiß-
ner Straße 152, Radebeul | 
0351 8954214, landesbueh-
nen-sachsen.de
  Götz Alsmann – „… bei Nacht 

…‟, 20 Uhr | Stadthalle „stern‟, 
Großenhainer Staße 43, Riesa 
| 03525 529422, wt-arena.de

Samstag, 7. März
  The Firebirds Burlesque 

Show - Die Jubiläumsshow, 
20 Uhr | Börse Coswig, Haupt-
straße 29, Coswig | 03523 
700186, boerse-coswig.de
  Konzert – Retroskop mit 

DJ Oli, 20 Uhr | Zentralgast-
hof Weinböhla, Kirchplatz 19, 
Weinböhla | 035243 56000, 
zentralgasthof.com
  A4U – Die ABBA Revival 

Show, 19.30 Uhr | Theater 
Meissen, Theaterplatz 15, Mei-
ßen | 03521 41550, theater-
meissen.de
  „Nebenan – nah dran!‟ zur 

Premiere „Mein Freund Bun-
bury‟, 18 Uhr | Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Straße 152, 
Radebeul | 0351 8954214, 
landesbuehnen-sachsen.de
  Bea Bacher – Sago Song 

Salon, 19 Uhr | Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1, 
Großenhain | 03522 505555, 
kulturzentrum-grossenhain.de
  80s meets future – Die größ-

te Achtziger-Jahre-Party in 
Meißen, 20 Uhr | Hafenstraße 
e. V. – Soziokulturelles Zent-
rum Meißen, Hafenstraße 28, 
Meißen | 03521 7800110, kul-
tur@hafenstrasse-meissen.de

Sonntag, 8. März
  Kabarett – Trinkgeld darf 

auch knistern mit Anke Geiß-
ler, 20 Uhr | Zentralgasthof 
Weinböhla, Kirchplatz 19, 
Weinböhla | 035243 56000, 
zentralgasthof.com
  Carmen – Bolero – Zwei-

teiliger Tanzabend, 16 Uhr | 
Theater Meissen, Theaterplatz 
15, Meißen | 03521 41550, 
theater-meissen.de
  Thomas Stelzer Trio in Con-

cert – Goin´back to New Or-
leans, 16 Uhr | Villa Teresa, 
Kötitzer Straße 30a, Coswig | 
03523 700186, villa-teresa.de

Ausstellung  
„Malerische  

Heimat“
Aquarellmalerei von  

Petra Samek

2. Februar  
bis 30. April 2026

Landratsamt Meißen 
Brauhausstraße 21 

01662 Meißen 
Öffnungszeiten siehe Landratsamt
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I. Die Haushaltssatzung 2026 des Wasserverbandes 
Brockwitz-Rödern wird mit folgendem Wortlaut bekannt 
gemacht:

Haushaltssatzung
des Wasserverbandes Brockwitz-Rödern 

für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund § 7 Abs. 2 der Verbandssatzung vom 2. Okto-
ber 2008, zuletzt geändert durch die 4. Satzung zur Än-
derung der Verbandssatzung vom 21. November 2016 
in Verbindung mit § 74 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden 
Fassung hat die Verbandsversammlung des Wasserver-
bandes Brockwitz-Rödern in der Sitzung am 5. Novem-
ber 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die 
für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraus-
sichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwen-
dungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leisten-
den Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem
  Gesamtbetrag der ordentlichen 

Erträge auf 60.780,00 EUR
  Gesamtbetrag der ordentlichen 

Aufwendungen auf 60.780,00 EUR
  Saldo aus den ordentlichen Erträgen 

und Aufwendungen 
(ordentliches Ergebnis) auf 0,00 EUR

  Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Erträge auf 0,00 EUR
  Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Aufwendungen auf 0,00 EUR
  Saldo aus den außerordentlichen 
Erträgen und Aufwendungen 
(Sonderergebnis) auf 0,00 EUR

  Gesamtergebnis auf 0,00 EUR

  Betrag der veranschlagten Abdeckung von 
Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses 
aus Vorjahren auf 0,00 EUR
  Betrag der veranschlagten Abdeckung von 
Fehlbeträgen des Sonderergebnisses 
aus Vorjahren auf 0,00 EUR
  Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im 
ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß 
§ 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 0,00 EUR
  Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages 
im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 
Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 0,00 EUR

  veranschlagtes Gesamtergebnis auf 0,00 EUR

im Finanzhaushalt mit dem
  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf 110.780,00 EUR
  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf 85.780,00 EUR
  Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus 
laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo 
der Gesamtbeträge der Einzahlungen und 
Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 25.000,00 EUR

  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf 0,00 EUR
  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
  Investitionstätigkeit auf 0,00 EUR
  Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit auf 0,00 EUR

  Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag 
als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss 
oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge  der 
Einzahlungen und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf 25.000,00 EUR

  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit auf 0,00 EUR
  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 

Finanzierungstätigkeit auf 50.000,00 EUR
  Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 
aus Finanzierungstätigkeit auf -50.000,00 EUR

  Veränderung des Bestandes an Zahlungs-
mitteln im Haushaltsjahr auf -25.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpfl ichtungsermächtigungen werden nicht veran-
schlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeiti-
gen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen 
werden darf, wird auf 17.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5
(1) Die Aufwandsumlage für das Haushaltsjahr 2026 
wird wie folgt festgesetzt:

Mitgliedskörperschaft Aufwandsumlage 2026
in EUR

Coswig
Diera-Zehren mit OT
Ebersbach mit OT
Klipphausen mit OT
Meißen
Moritzburg
Niederau
Radebeul
Radeburg
Weinböhla 

9.749,51
1.496,71
1.180,67
3.035,17

13.512,16
3.983,28
1.961,83

16.219,36
3.494,32
4.996,99

Summe 59.630,00

Wasserverband Brockwitz-Rödern 
Öff entliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2026

  Kammerkonzert des Blä-
serensembles des Freundes-
kreises der Landesbühnen 
Sachsen, 15.30 Uhr | Lan-
desbühnen Sachsen, Meißner 
Straße 152, Radebeul | 0351 
8954214, landesbuehnen-
sachsen.de
  Frauentagskonzert 2026 – 

„Niemand liebt dich so wie 
ich …‟, 15 Uhr | Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1, 
Großenhain | 03522 505555, 
kulturzentrum-grossenhain.de
  Frauentags Spezial! Frau-

enarzt Dr. Löchler, 17 Uhr | 
Stadthalle „stern‟, Großen-
hainer Staße 43, Riesa | 
03525 529422, wt-arena.de

Feste, Märkte, Ausstellungen 
und Führungen

Meißen
Albrechtsburg | albrechts-
burg-meissen.de
  bis 28.02. – Ausstellung 

„TRENDSETTER SEIT 1471. 
Entdecken Sie das älteste 
Schloss Deutschlands‟ | tägl. 
10-17 Uhr 
  14.02. – Valentinstag: Ro-

mantischer Rundgang mit 
3-Gänge-Menü im Domkeller 

| 18 Uhr
  22.02. – Kleine Schlossfüh-

rung | 15 Uhr  
  21.02. – Nachts in der Al-

brechtsburg, 20 Uhr
  27.02. – Kamingespräche, 

15 Uhr 

Dom | dom-zu-meissen.de
  01.03. – Sonderführung 

„Halt die Klappe‟| 14 Uhr
  07.03. – Sonderführung: 

„Dachbodenführung‟ | 19 Uhr 

Radebeul
Karl May Museum | karl-
may-museum.de
  28.02. – Stadtführung „Auf 

Karl Mays Spuren durch Rade-
beul‟ | 14 Uhr
  01.03. – Familienführung 

„Auf den Spuren der Indianer‟ 
| 15 Uhr

  07.03. – Erlebnisrundgang 
„Damals als ich Old Shatter-
hand war…‟ | 11 Uhr

Riesa
WT Energiesysteme Arena 
wt-arena.de 
  15.02. – Kreativmarkt 
  28.02. – Nachtfl ohmarkt 
  01.03. – KinderKram-Floh-

markt

Für Familien & Kinder

Albrechtsburg | Meißen
  10., 11., 17. & 18.02. – Fa-

milienführung „Das Geheimnis 
vom Weißen Gold‟ | 13 Uhr 
  18.-20.02. – „Taschenlam-

penexpeditionen‟ | 19 Uhr
  12. & 13.02. – „Funzelfüh-

rungen mit Albin‟ | 19 Uhr

Dom | Meißen
  16.02. – Familienführung 

„Bauer, Pfaff  und Edelfrau‟
  17.02. – Familienführung 

„Suchet, so werdet ihr fi nden‟ 
  18.02. – Familienführung 

„Alles hat seine Zeit…‟
  12. & 19.02. – Familienfüh-

rung „Sie bauten eine Kathe-
drale‟ 
  13. & 20.02. - Familienfüh-

rung „Ein Besuch im Zoo‟

Theater Meißen
  18.02. – Bei der Feuerwehr 

wird der Kaff ee kalt | 09.30 u. 
11 Uhr
  19.02. – Bei der Feuerwehr 

wird der Kaff ee kalt | 10 Uhr
  24. & 25.02. – KNALLWUT ein 

Hoch auf die Gefühle | 10 Uhr

  Hafenstraße e. V. – Soziokul-
turelles Zentrum Meißen
  17.02. – Kinderfasching „Mo-

vie Star‟ | 14 Uhr

Börse Coswig
  16.02. – Kinderfasching | 

15-18 Uhr

Weinböhla Zentralgasthof
  15.02. – Sonntags.KINDER - 

Flimmerkino | 11 Uhr

Schloss Moritzburg
  12.02. – Aschenbrödel – Eine 

Theatervorstellung der beson-
deren Art | 11 & 14 Uhr
  14. & 15.02. – Aschenbrödel 

triff t Aschenputtel – Märchen-
lesung mit Zofe Babette | 11 
& 14 Uhr
  19. & 20.02. – Altes Kunst-

handwerk entdecken und ver-

stehen – Kreativwerkstatt für 
Familien | 11 Uhr
  21.02. – Wir spielen Aschen-

brödel – Mitmachtheater für 
Kinder in historischen Kostü-
men | 11 & 14 Uhr

Karl May Museum Radebeul 
  17.02. – Zu Besuch bei den 

Indianern, ab 6 Jahre | 10 Uhr
  12. & 19.02. – Indianische 

Mythen und Legenden, ab 6 
Jahre | 10 Uhr
  13. & 20.02. – Quer durch 

das indigene Nordamerika, ab 
6 Jahre | 10 Uhr
  01.03. – Familienführung 

„Auf den Spuren der Indianer‟ 
| 15 Uhr
  07.03. – Familienführung 

„Auf den Spuren der Indianer‟ 
| 15 Uhr

Familienzentrum Radebeul
  17.02. – Kinder-Fasching | 

15 Uhr

Riesa
Elbland Philharmonie Sach-
sen GmbH
  01.03. – Kleiner Pinguin - Fi-

gurentheater | 15 Uhr

Zusammengestellt 
von Sven Schneider

Veranstaltungen 
der Musikschule des 
Landkreises Meißen

Freitag, 6. März | 18 Uhr
St. Martinskirche 

Weinböhla 
Orchester- 

und Ensemblekonzert
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I. Die Haushaltssatzung 2026 des Abwasserzweckver-
bandes Gemeinschaftskläranlage Meißen wird mit fol-
gendem Wortlaut bekannt gemacht:

Haushaltssatzung
des Abwasserzweckverbandes 

Gemeinschaftskläranlage Meißen 
für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund § 7 Abs. 2 der Verbandssatzung vom 17. März 
2008, zuletzt geändert durch die 5. Satzung zur Ände-
rung der Verbandssatzung vom 26. Juni 2023, in Ver-
bindung mit § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung 
(SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat die 
Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes 
Gemeinschaftskläranlage Meißen in der Sitzung am 24. 
November 2025 folgende Haushaltssatzung beschlos-
sen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die 
für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraus-
sichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwen-
dungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leisten-
den Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem
  Gesamtbetrag der ordentlichen 
Erträge auf 2.490.725,00 EUR
  Gesamtbetrag der ordentlichen 
Aufwendungen auf 2.490.725,00 EUR
  Saldo aus den ordentlichen Erträgen 
und Aufwendungen 
(ordentliches Ergebnis) auf 0,00 EUR

  Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Erträge auf 0,00 EUR
  Gesamtbetrag der außerordentlichen 
Aufwendungen auf 0,00 EUR
  Saldo aus den außerordentlichen Erträgen 
und Aufwendungen 
(Sonderergebnis) auf 0,00 EUR

  Gesamtergebnis auf 0,00 EUR

  Betrag der veranschlagten Abdeckung 
von Fehlbeträgen des ordentlichen 
Ergebnisses aus Vorjahren auf 0,00 EUR
  Betrag der veranschlagten Abdeckung 
von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses 
aus Vorjahren auf 0,00 EUR
  Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im 
ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß 
§ 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 0,00 EUR
  Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im 
Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72
Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf 0,00 EUR

  veranschlagtes Gesamtergebnis auf 0,00 EUR

im Finanzhaushalt mit dem
  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 1.695.725,00 EUR
  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit auf 745.725,00 EUR
  Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf
aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo 

der Gesamtbeträge der Einzahlungen und 
Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit auf 950.000,00 EUR

  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf  0,00 EUR
  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit auf 0,00 EUR
  Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit auf 0,00 EUR

  Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag 
als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss 
oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstä-
tigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge 
der Einzahlungen und Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit auf 950.000,00 EUR

  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit auf 0,00 EUR
  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit auf 950.000,00 EUR
  Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen 
aus Finanzierungstätigkeit auf -950.000,00 EUR

  Veränderung des Bestandes an 
Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf 0,00 EUR

festgesetzt.
§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsma-
ßen werden nicht veranschlagt.

§ 3
Verpfl ichtungsermächtigungen werden nicht veran-
schlagt.

§ 4
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeiti-
gen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen 
werden darf, wird auf 145.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5
(1) Die Aufwandsumlage für das Haushaltsjahr 2026 
wird wie folgt festgesetzt:

Mitgliedskörperschaft Aufwandsumlage 2026 
(Ergebnishaushalt)

in EUR

Meißen
Coswig
Radebeul
Weinböhla
Niederau
Diera-Zehren
Klipphausen 

707.388,76
339.085,81
289.333,19
160.109,94
77.133,26
32.890,15
63.609,89

Gesamt 1.669.551,00

(2) Die Aufwandsumlage 2026 wird in vier Teilbeträ-
gen zum 01.03.2026, 01.06.2026, 01.09.2026 und 
01.12.2026 fällig.

(3) Die Finanzumlage für das Haushaltsjahr 2026 wird 
wie folgt festgesetzt:

Mitgliedskörperschaft Finanzumlage 2026
(Finanzhaushalt)

in EUR

Meißen
Coswig
Radebeul
Weinböhla
Niederau
Diera-Zehren
Klipphausen 

10.592,50
5.077,50
4.332,50
2.397,50
1.155,00

492,50
952,50

Gesamt 25.000,00

(4) Die Finanzumlage 2026 wird zum 01.09.2026 fällig.

Diera-Zehren, den 06.01.2026

Abwasserzweckverband Gemeinschaftskläranlage Meißen
Siegfried Zenker
Verbandsvorsitzender

II. Das Landratsamt Meißen hat mit Bescheid vom 16. 
Dezember 2025 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2026 bestätigt.

III. Der Haushaltsplan 2026 wird in der Zeit vom 

16. Februar 2026 bis 24. Februar 2026

in den Geschäftsräumen des Abwasserzweckverban-
des Gemeinschaftskläranlage Meißen, Elbtalstraße 11, 
01665 Diera-Zehren, während der Dienstzeit zur Ein-
sicht für jedermann ausgelegt.
 

Hinweise gemäß § 4 Abs. 4 SächsGemO
Satzungen die unter Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften zu Stande gekommen sind, gelten ein 
Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gül-
tig zu Stande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft er-

folgt ist,
2. die Vorschriften über die Öff entlichkeit der Sitzungen, 

die Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind,

3. der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 52 
Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstan-

det hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift 

gegenüber dem Zweckverband unter Bezeichnung 
des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist. 
Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend 
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung 
geltend machen.

Diera-Zehren, den 8. Januar 2026

Siegfried Zenker
Verbandsvorsitzender

Abwasserzweckverband Gemeinschaftskläranlage Meißen
Öff entliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2026

(2) Die Aufwandsumlage 2026 wird in zwei Teilbeträgen 
zum 31.05.2026 und 30.11.2026 fällig.

§ 6
Weitere Festsetzungen:

(1) Im Jahr 2026 wird eine Finanzauszahlung an die Ver-
bandsmitglieder wie folgt festgesetzt:

Mitgliedskörperschaft Finanzauszahlung 2026 
in EUR

Coswig
Diera-Zehren mit OT
Ebersbach mit OT
Klipphausen mit OT
Meißen
Moritzburg
Niederau
Radebeul
Radeburg
Weinböhla 

4.087,50
627,50
495,00

1.272,50
5.665,00
1.670,00

822,50
6.800,00
1.465,00
2.095,00

Summe 25.000,00

(2) Die Finanzauszahlung erfolgt im IV. Quartal 2026.
Coswig, den 19. Dezember 2025

Wasserverband Brockwitz-Rödern
Mirko Knöfel
Verbandsvorsitzender

II. Das Landratsamt Meißen hat mit Bescheid vom 11. 
Dezember 2025 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2026 bestätigt. 
III.  Der Haushaltsplan 2026 wird in der Zeit vom 

16. Februar 2026 bis 24. Februar 2026

in der Geschäftsstelle des Wasserverbandes Brockwitz-
Rödern, Dresdner Straße 35, 01640 Coswig, während 
der Dienstzeit zur Einsichtnahme ausgelegt.

Hinweise gemäß § 4 Abs. 4 SächsGemO
Satzungen die unter Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften zu Stande gekommen sind, gelten ein 
Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gül-
tig zu Stande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft er-

folgt ist,

2. die Vorschriften über die Öff entlichkeit der Sitzungen, 
die Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung 
verletzt worden sind,

3. der Verbandsvorsitzende dem Beschluss nach § 52 
Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstan-
det hat oder

b) die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrift 
gegenüber dem Zweckverband unter Bezeichnung 
des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, 
schriftlich geltend gemacht worden ist. Ist eine Verlet-
zung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht wor-
den, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Coswig, 5. Januar 2026

Mirko Knöfel
Verbandsvorsitzender
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Das Landratsamt Meißen, Kreis-
vermessungsamt, hat Bestands-
daten des Liegenschaftskatas-
ters geändert:

Betroff ene Flurstücke 

Gemeinde: Stadt Coswig

Gemarkung Coswig/Sa. 
(Az.: 20103/846/15-B): 646/1, 
646/2, 648/3, 648, 649/a, 649, 
673/a, 673

Gemarkung Neucoswig (Az.: 
20103/846/15-B): 92, 152, 180

Gemeinde: Ebersbach

Gemarkung Göhra (Az.: 
20103/1203/25-B): 1/5, 2/3, 
2/4, 4/1, 8/3, 9/2, 9/7, 9/9, 
12/2, 13, 14, 15/7, 17/1, 17/5, 
17/8, 18, 20, 21, 22, 23/2, 
25/2, 26/3, 28, 29/3, 31, 74/3, 
174/2, 220/3, 220/15

Gemeinde: Stadt Großenhain

Gemarkung Uebigau (Az.: 
20103/91/14-B): 296, 297, 
299, 300, 302, 303, 304, 305, 
306, 307, 308, 309, 310, 311, 
312, 313, 314, 315, 316, 317, 
318, 319, 320, 321, 322, 323, 
324, 325, 326, 327, 328, 329, 
330, 331, 332, 333, 334, 335, 
336, 337, 338, 339, 340, 341, 
342, 343, 344, 498

Gemarkung Wilden-
hain (Az.: 20103/1033/25-
B; 20103/1079/25-B; 
20103/17/26-B): 3/7, 3/8, 
4/1, 4/2, 5, 6/2, 6/b, 15, 16/6, 
17/6, 21, 22/2, 25, 26, 27/1, 
28/9, 29/3, 32/1, 33, 34/2, 
34/3, 35/3, 35/4, 37/1, 37/2, 
39, 41/1, 41/2, 43/1, 43/4, 
44, 45, 48/1, 48/3, 49, 50, 51, 
53/1, 53/2, 54/a, 55/2, 56/a, 
56, 58, 59, 60, 62/1, 62/2, 63, 
64/1, 65/2, 67/2, 68/3, 73/2, 
75/1, 76/a, 77/1, 78/a, 82/4, 
83/1, 84/3, 84/5, 85/2, 86/7, 
88/11, 89/2, 89/4, 92/1, 94/3, 
100/1, 101, 102/6, 106, 107/3, 
390/e, 390/g, 390/h, 391/2, 
391/7, 391/11, 391/12, 391/19, 
391/20, 391/23, 391/h, 391/i, 
391/k, 391/m, 392/12, 394/2, 
610/2, 647/1, 649, 650/23

Gemeinde: Hirschstein

Gemarkung Heyda (Az.: 
20103/1040/25-B): 1, 3, 4/7, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15/1, 15/2, 17/3, 18, 19, 20, 
22, 24/a, 24, 25/1, 27/1, 29/1, 
31/3, 33, 34, 35, 38, 39, 40/1, 
40/2, 42/1, 42/2, 45, 46, 47, 48, 
50/1, 50/2, 51/1, 51/a, 51/b, 
52/1, 53, 54/1, 56/1, 57/2, 
60/2, 61/1, 62/1, 63, 64/5, 
65, 66/1, 68, 69/1, 69/2, 74/4, 
74/21, 74/23, 74/29, 74/33, 
75/1, 75/6, 75/13, 75/22, 
75/24, 75/25, 75/26, 75/30, 
75/33, 75/38, 75/39, 75/40, 
75/41, 80/1, 82/1, 83/4, 83/5, 
84/8, 109/1, 127/a, 127/b, 
127/c, 127/g, 127/h, 127/i, 
128, 133/6, 133/8, 133/11, 
137/3, 233/1, 240/1, 356/1

Gemarkung Wüste Mark-Mil-
titz (Az.: 20103/1040/25-B): 
27, 28, 29/b, 29/c

Gemeinde: Klipphausen

Gemarkung Burkhardswalde 
(Az.: 20103/1081/25-B): 39

Gemarkung Garsebach (Az.: 
20103/3/26-B): 191/3, 191/4, 
191/6

Gemarkung Gauernitz (Az.: 
20103/1152/25-B): 136, 137

Gemarkung Klipphausen 
(Az.: 20103/1018/25-B): 
203/11, 210/5, 210/6, 210/10, 
362/19, 423/a, 426/a, 426/b, 
426, 428/9, 428/13, 433, 434/e, 
505, 511/4, 589/1, 598/4, 
598/7, 601/2, 601/4, 601/18, 
604/1, 604/2, 605/1, 605/2, 
607/3, 608/2, 616/3, 616/8, 
616/10, 616/11

Gemarkung Lampersdorf 
(Az.: 20103/1212/25-B): 1/3, 
1/4, 1/5, 5/a, 5/b, 9/1, 9/2, 
14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/12, 
14/16, 14/a, 19/2, 19/6, 19/a, 
21/2, 21/5, 21/7, 23/1, 24, 26, 
33/d, 33, 38/7, 39/12, 39/13, 
39/20, 39/22, 39/25, 39/26, 43, 
44/1, 45, 47, 48, 50/2, 50/5, 
183/b, 183/c, 186/1, 186/4, 
187/1

Gemarkung Munzig (Az.: 
20103/1/26-B): 176/1

Gemarkung Naustadt (Az.: 
20103/1152/25-B): 290

Gemarkung Niederpo-
lenz (Az.: 20103/1102/25-B; 
20103/1134/25-B) : 2/2, 2/3, 
4/2, 5/2, 5/3, 5/4, 8/3, 10/1, 
10/2, 11, 14, 15/1, 16, 17/4, 31, 
50/4, 55/1, 57/2, 58, 60/3, 64, 
79, 80, 96/3, 105, 106, 109/4, 
109/7, 109/8, 112, 178/3

Gemarkung Oberpolenz (Az.: 
20103/1134/25-B): 1, 2/1, 3, 
4/a, 4, 7, 8/2, 8/a, 10, 12, 13, 
14, 15/4, 16/1, 16/2, 20, 27/1, 
27/2, 34/4, 34/13, 45/5, 98/a, 
103, 161/1, 162, 163/1, 163/2, 
174/7, 174/9, 174/11, 174/13, 
174/c, 174, 177/1, 184, 185/9, 
186/4, 231/2, 231/7, 231/8, 
232/2, 232/3, 233/2, 233/3, 
233/4, 234/9, 235/1

Gemarkung Piskowitz/Tau. 
(Az.: 20103/1110/25-B): 1/1, 
1/2, 1/3, 1/4, 2, 3/1, 3/3, 13, 
15, 16, 18, 19, 20/1, 21, 23/4, 
23/14, 23/f, 24/4, 24/5, 25/4, 
28, 29, 30, 32, 33, 43/1, 43/k, 
43/l, 48/2, 49, 54/a, 54/d, 54/n, 
85/27, 85/k, 85/l, 87

Gemarkung Reichenbach 
(Az.: 20103/1108/25-B): 1/3, 
3/4, 3/a, 4/2, 4/5, 4/6, 4/8, 
4/10, 6, 11, 15/2, 15/b, 15, 17, 
53/11, 53/15, 53/17, 66/1

Gemarkung Reppnitz (Az.: 
20103/1152/25-B): 36, 37, 144, 
163/2, 163/4, 163/5, 163/6

Gemarkung Riemsdorf (Az.: 
20103/1200/25-B): 1/5, 1/6, 
2/3, 3/1, 4/2, 4/4, 8/6, 8/7, 
8/8, 10/1, 11/9, 11/10, 11/11, 
12/4, 12/6, 13/4, 15/7, 15/13, 
15/14, 15/36, 15/37, 18/5, 19, 
21, 22/1, 23/4, 23/9, 34/1, 34/2

Gemarkung Scharfenberg 
(Az.: 20103/1152/25-B): 28/1, 
36, 41/4, 42, 44, 47/16, 47/18, 
47/c, 48/6, 54/o, 58, 59/1, 62, 
66/2, 66/5, 66/6, 67/1, 67/2, 

68, 71, 72, 73/2, 73/a, 74, 76, 
78/3, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 
88/1, 88/2, 89/2, 89/3, 91, 92, 
93, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 
104, 105, 107/3, 109/1, 110/1, 
111/1, 112/4, 119/6, 126/1, 
127/4, 127/12, 128/1, 129/1, 
136, 137, 138, 139/1, 139/2, 
140, 141, 143/2, 143/3, 144, 
147, 152, 156/1, 157/1, 157/2, 
160/a, 161/a, 162/2, 164/3, 
164/4, 164/5, 167/2, 172/3, 
195/3, 206, 207/1, 223, 226, 
231/1, 232, 246

Gemarkung Schmiedewalde 
(Az.: 20103/1081/25-B): 2/11, 
2/12, 3, 4/1, 5/8, 5, 6/1, 7/3, 
8/1, 8/2, 10/2, 13/1, 13/a, 14, 
15/4, 17/6, 18/3, 19/3, 20/1, 
21/9, 21/12, 21/14, 23, 24, 
25/2, 25/3, 36/1, 51, 52/1, 
133/2, 133/5, 135/4, 147/a, 
157/2, 175/a, 227/a

Gemarkung Seeligstadt (Az.: 
20103/1180/25-B): 1/4, 2/1, 
3/2, 4/3, 6/1, 7/13, 9/1, 9/2, 10, 
11/9, 12/5, 13/3, 13/6, 14/2, 
15/2, 17/2, 17/5, 18/7, 19/2, 
20/3, 24, 40/6, 40/8, 40/10, 
40/13, 45/2, 46/3, 62/3, 62/7, 
62/10, 65/2, 66/3, 67, 68/4, 
71/6, 72/2, 73/4, 79, 93/2, 
94, 95, 96/1, 96/2, 98/3, 99/3, 
99/9, 100/3, 100/15, 101/4, 
102/5, 102/7, 103/2, 105/16, 
105/18, 105/24, 105/31, 106/2, 
107/2, 109, 111/5, 112/3, 
112/4, 112/5, 112/15, 135/2

Gemarkung Sora (Az.: 
20103/1114/25-B): 1/2, 1/11, 
1/12, 1/13, 1/16, 1/23, 1/24, 
1/26, 1/27, 1/28, 1/34, 1/37, 
1/38, 1/45, 1/a, 2/6, 2/9, 2/10, 
2/12, 3/5, 3/7, 3/12, 3/13, 
5/13, 5/14, 5/19, 5/21, 5/24, 
8/2, 9/2, 10/5, 10/6, 11/5, 
11/10, 11/11, 12, 13/2, 13/3, 
14/3, 14/4, 16/2, 16/8, 16/14, 
16/15, 16/17, 16/19, 16/21, 
17/17, 18/1, 18/2, 18/3, 19/2, 
19/4, 19/6, 19/17, 19/18, 
19/26, 19/c, 20/7, 22/a, 22, 23, 
25/2, 25/6, 25/8, 25/10, 25/14, 
36/2, 36/3, 36/4, 36/d, 39/1, 
39/2, 39/7, 39/8, 47/4, 47/5, 
47/7, 47/12, 47/14, 47/18, 
48/1, 49/1, 64

Gemarkung Weitzschen (Az.: 
20103/1/26-B): 1, 2/3, 2/4, 
2/5, 2/6, 4, 5, 6/2, 6/4, 6/7, 
6/9, 9, 10/4, 12, 14/1, 15/3, 15, 
16, 18/5, 18/8, 18/a, 20/3, 23/f, 
55/1, 78/1, 79/1, 79/2, 81, 82, 
83, 84/3, 86, 94/1

Gemeinde: Lampertswalde

Gemarkung Lampertswal-
de (Az.: 20103/1068/25-B): 
142/6, 145/8, 145/24

Gemarkung Quersa (Az.: 
20103/1068/25-B): 1, 2, 3/1, 
3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 6/6, 7, 10/1, 
11/1, 17, 18/1, 19/4, 19/7, 
19/10, 20/a, 20, 22/1, 23/1, 
24/2, 25/4, 25/5, 26, 27, 28, 
29, 30, 31/1, 31/3, 32/1, 34, 
35, 36/3, 37, 38, 39/2, 40/3, 
40/4, 41/1, 41/2, 42/1, 42/2, 
42/3, 43, 44/a, 44, 45/1, 45/2, 
46, 47, 48/1, 49, 50/1, 51/1, 
52/1, 66/4, 67/1, 67/2, 68, 
70/1, 71/a, 72/5, 72/10, 73/2, 
74/2, 136/2, 138/7, 183/a, 
186/a, 188, 380/1, 387, 425/2, 
429, 430, 431, 474/3, 474/6, 
474/22, 487/7, 487/8, 488, 

506/3, 507, 508, 509, 510, 
516/1, 517/1, 519/3, 550

Gemeinde: Niederau

Gemarkung Niede-
rau (Az.: 20103/1049/25-
B; 20103/1121/25-B; 
20103/1166/25-B): 442

Gemeinde: Stadt Radebeul

Gemarkung Naundorf 
(Az.: 20103/1096/25-
B; 20103/1156/25-B; 
20103/1211/25-B): 1632/2, 
1634/5

Gemarkung Zitzsche-
wig (Az.: 20103/1096/25-
B; 20103/1156/25-B; 
20103/1211/25-B): 41/b, 
308/a, 315/a, 315/c, 315/d, 
315/e, 315, 318/3, 318/4, 
318/6, 318/a, 320/1, 325/3, 
326, 329/5, 329/f, 329, 330, 
331/2, 331/4, 331/8, 331/11, 
331/e, 331/f, 340, 341/a, 341, 
343, 345/3, 346/1, 346/4, 
348/2, 349/3, 351/44, 351/55, 
352/4, 352/10, 353/5, 360/1, 
360/d, 360/e, 361/a, 362/1, 
362/3, 362/4, 362/5, 362/6, 
362/7, 362/8, 362/12, 362/15, 
362/a, 362/d, 362/h, 362/i, 
362/p, 517/6, 517/a, 521, 527, 
528/6, 528/c, 530/4, 530/b, 
531/3, 532/b, 532, 535/2, 
536/3, 538/5, 539/1, 541, 564, 
574/8, 574/10, 574/11, 574/12, 
574/14, 574/20, 581/4, 581/7, 
581/11, 583/3, 583/6, 583/13, 
585/1, 585/3, 585/4, 585/5, 
586, 588/3, 588/4, 591, 592, 
595/1, 596, 597, 598/1, 598/2, 
599/2, 600, 601/2, 670, 680/3, 
682/2, 682/3, 682/4, 682/5, 
683/2, 686/4, 686/5, 687/3, 
687/4, 687/5, 687/6, 690/4, 
690/5, 690/8, 691/1, 691/2, 
691, 692/a, 693/2, 693/3, 
693/4, 694/1, 695/2, 695/3, 
696/3, 696/4, 696/9, 696/11, 
697/2, 698/1, 699/1, 701/8, 
701/9, 701/10, 701/12, 701/13, 
701/14, 701/15, 701/21, 
701/23, 701/25, 702/1, 702/2, 
702/6, 702/8, 702/11, 702/12, 
702/14, 702/15, 702/19, 
702/20, 702/22, 702/g, 702/i, 
708/a, 708/c, 712/2, 714, 
721/1, 722/2, 723/1, 727/3, 
727/5, 727/6, 727/8, 727/a, 
728/1, 732, 734/1, 736, 738, 
740, 744, 745/2, 747/3, 748, 
752/6, 756/b, 757/1, 763/2, 
763/3, 764/1, 765, 767/4, 777, 
779/1, 779/5, 781/2, 782/1, 
782/b, 786/1, 787/3, 788/3, 
789/2, 793/1, 809/4, 809/5, 
809/7, 809/9, 811/2, 812/2, 
812/a, 814/1, 816/1, 830/4, 
830/5, 840, 842, 843/2, 848/2, 
848/3, 848/9, 851, 854/6, 
854/7, 854/11, 854/12, 869/1, 
869/2, 871/1, 871/3, 871/5, 
871/7, 871/9, 871/14, 871/15, 
871/19, 871/20, 871/21, 
871/22, 871/24, 871/25, 
871/27, 871/a, 928, 942, 948, 
952/2, 952/a, 953, 982/7, 
1010, 1021/1, 1023/1, 1023/2, 
1028, 1029, 1030/3, 1031/1, 
1031/2, 1031/b, 1032/3, 
1033/2, 1035, 1036, 1037, 
1040, 1042, 1043, 1044/1, 
1045/2, 1045/4, 1045/5, 
1045/6, 1045/7, 1047/1, 1049, 
1050/2, 1051, 1053/2, 1057/4, 
1059/b, 1059/e, 1060/4, 
1060/5, 1060/11, 1089/3, 
1103, 1104/1, 1104/2

Gemeinde: Stadt Riesa

Gemarkung Leutewitz (Az.: 
20103/1146/25-B): 1/1, 1/2, 2, 
3, 4, 5, 6, 9/2, 10, 24/3, 24/7, 
25/3, 26/5, 26/6, 32/5, 33/3, 
34/2, 34/4, 37/1, 39/6, 39/7, 
39/a, 39/d, 40/a, 139, 142/2, 
216/2, 216/3, 216/4, 218/3, 
218/b

Gemarkung Mergendorf 
(Az.: 20103/1181/25-B; 
20103/11/26-B): 1/3, 1/7, 
1/17, 1/19, 5/9, 7/1, 10/1, 
10/2, 10/a, 12, 13, 14/2, 15, 
19/1, 21/3, 21/4, 22, 24, 92/6, 
92/f, 92/k, 105/a, 141/1

Gemarkung Nickritz (Az.: 
20103/1165/25-B): 5/1, 7/1, 
8/2, 8/b, 9/3, 11/1, 12/1, 14/1, 
15/2, 15/3, 17/1, 18, 20/1, 
23/2, 33, 35/1, 35/3, 35/b, 38, 
40/2, 41/1, 41/2, 41/a, 45, 47, 
48/4, 49/2, 51/2, 51/3, 52/2, 
52/3, 82/1, 83/3, 86/c, 87/1, 
88/9, 88/10, 88/11, 88/17, 
88/20, 90/1, 90/c, 90/d, 90/g, 
90, 91/5, 92/5, 92/7, 151/2, 
208/12, 209/b, 209/d, 210/a, 
210/b, 210/c, 210/e, 210, 
211/1, 211/4, 211/5, 211/12, 
212/7, 212/9, 212/10, 212/14, 
212/16, 217/5, 217/7, 217/8, 
217/15, 218/5, 219/2, 219/3, 
219/6, 219/7, 219/9

Gemarkung Poppitz (Az.: 
20103/11/26-B): 1/1, 1/2, 5, 7, 
14/2, 16, 18, 23, 24, 25/4, 29, 
51, 52, 53, 54/1, 55/6, 57/4, 
57/a, 57/c, 57/d, 57, 58/3, 
58/b, 58/c, 59, 60/3, 65, 66/1, 
66/3, 66/4, 67, 68/1, 68/2, 
69/1, 69/2, 70, 91/8, 91/14, 
91/c, 91/d, 91/e, 92/2, 94/1, 
97/1, 97/b, 97/c, 97/k, 97/l, 
97/n, 97/o, 97/p, 97/q, 97/r, 
97/t, 97/v, 97/w, 97/z, 98/4, 
98/5, 98/h, 98/i, 99/1, 99/2, 
99/b, 99/c, 100/2, 100/f, 100/i, 
116/a, 219/1, 219/b, 220/3, 
220/4, 220/a, 220/b, 221/a, 
221/c, 221/e, 221/f, 222/b, 
224/12, 224/15, 224/16, 367/2, 
400/d

Gemarkung Riesa 
(Az.: 20103/1063/25-
B; 20103/1064/25-B; 
20103/42/26-B): 238/1, 238/e, 
238/f, 268, 270, 274/11, 277, 
279/1, 284, 292, 307, 311, 
314, 315, 316, 317, 318/1, 
320/1, 321/1, 321/2, 322, 
323, 324, 325, 327, 330/1, 
338, 339, 341, 342, 343, 367, 
371/4, 377/9, 384/3, 385/e, 
385/q, 385, 388/3, 389, 390/1, 
392/a, 393/3, 393/4, 393/c, 
399, 400, 401, 406/1, 411, 413, 
416, 536, 539, 540, 547, 548, 
550, 555, 556, 557, 558, 559, 
564/1, 579, 580, 581/2, 583, 
593/a, 593, 594, 685, 686, 690, 
695/2, 699/1, 699/2, 700/6, 
700/e, 707/a, 707/b, 726/1, 
755/c, 755, 757/a, 757, 758, 
761/1, 761/3, 762/1, 763/1, 
764/1, 765/1, 766/1, 767/4, 
767/8, 770/c, 771/h, 771/l, 
771/m, 771/q, 771/t, 771, 
772/1, 772/4, 772/l, 772/r, 774, 
778/1, 780/1, 780/2, 780/a, 
800/9, 800/32, 800/39, 800/46, 
800/47, 800/49, 800/50, 803/3, 
803/16, 803/17, 803/19, 
803/20, 803/21, 803/22, 
803/23, 803/44, 803/45, 
803/46, 803/52, 803/66, 
803/72, 803/74, 803/75, 

Off enlegung der Änderung von Bestandsdaten des Liegenschaftskatasters
nach § 14 Absatz 7 SächsVermKatG1
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803/80, 803/86, 803/92, 
803/93, 803/94, 803/102, 
803/105, 803/106, 823/a, 
824/b, 827/6, 829/1, 830/1, 
830/6, 832/10, 832/c, 833/7, 
833/9, 833/10, 836, 839/a, 839, 
841, 843, 851, 856/1, 867, 868, 
872/1, 872/3, 876/a, 878/a, 
879, 880/1, 885, 887/1, 888/4, 
889/1, 889/e, 891/2, 893/a, 
895/1, 896/1, 896/2, 899/a, 
899/b, 899, 905/1, 905/2, 
905/3, 905/4, 905/5, 905/7, 
905/9, 905/a, 905/e, 905/h, 
906/2, 924/17, 924/40, 924/44, 
924/46, 924/47, 924/59, 924/g, 
924/h, 944/e, 948/22, 948/38, 
948/44, 948/46, 948/47, 
948/48, 949/12, 962/2, 963/3, 
979/7, 987/1, 988/5, 988/8, 
992/3, 1001/a, 1003/3, 1009/a, 
1013/o, 1015/1, 1015/c, 
1015/m, 1015/s, 1025/2, 
1026/6, 1027/6, 1028/6, 
1029/6, 1049/5, 1231/5, 
1231/9, 1231/13, 1231/30, 
1274/1, 1360/2, 1360/4, 
1362/s, 1362/y, 1370/a, 
1371/6, 1371/o, 1373/3, 
1465/a, 1467/a, 1467/e, 1467/f, 
1467/q, 1467, 1469/a, 1469/b, 
1469/n, 1475, 1478, 1544, 
1545, 1550, 1556, 1559/9, 
1561, 1566, 1571, 1577, 1584, 
1593, 1606, 1612, 1613, 1620, 
1623, 1661/1, 1674, 1677, 
1702

Gemeinde: Schönfeld 

Gemarkung Linz (Az.: 
20103/1065/25-B): 8/3, 10/2, 
10/4, 11/2, 11/4, 13/2, 14/1, 
15/1, 15/2, 16/3, 17/1, 19/3, 
21/1, 22/1, 23/2, 23/3, 24/1, 
28/1, 31/1, 32, 33/1, 89/4, 
94/3, 94/4, 621/6, 833/16, 936, 
963/3, 989/1, 989/2, 994/1, 
994/11, 994/13, 994/c, 994/e, 
994/f, 995/a, 995/b, 996/a, 
997/a, 998/a, 999/a, 1002/1, 
1002/2, 1003/1, 1019/2, 
1020/1, 1023, 1024/1, 1024/2, 
1026/1, 1027/1, 1029/2, 1032/3, 
1033/9, 1033/11, 1033/c, 1035, 
1038/3, 1038/5, 1038/k

Gemeinde: Stadt Strehla

Gemarkung Strehla (Az.: 
20103/31/26-B): 856/16, 
856/24, 958/2, 959/1

Gemeinde: Thiendorf

Gemarkung Ponickau (Az.: 
20103/1065/25-B): 188

Gemeinde: Weinböhla

Gemarkung Weinböh-
la (Az.: 20103/1049/25-
B; 20103/1121/25-B; 
20103/1166/25-B): 195/2, 
197/4, 197/15, 197/17, 197/20, 
197/22, 197/24, 197/26, 
197/28, 197/30, 198/3, 198/a, 
199/4, 201, 203/1, 205/5, 
206/3, 207/3, 209, 210, 213, 
219/8, 223, 224, 225, 226, 227, 
228, 229, 231/1, 231/2, 232/a, 
232, 233/1, 234, 237, 238/1, 
239, 240, 241, 242, 243, 244, 
245/1, 246/1, 246/5, 247/1, 
249, 250, 251, 252, 253, 255/1, 
257/1, 258, 259, 260, 261, 
265, 266/1, 268, 269, 270/1, 
270/4, 273, 274, 277, 279, 
280, 281, 282, 284/1, 285/1, 
286/1, 401/1, 401/2, 402, 403, 
405, 408, 409, 411, 412/2, 413, 
417, 418, 419/a, 419, 420, 421, 
424, 426, 427, 428, 430, 431, 
432, 433, 434/1, 436, 437, 439, 
441, 442, 450/3, 450/5, 450/6, 
450/7, 450/8, 450/9, 450/10, 
450/11, 450/14, 450/15, 470/6, 
471/3, 472/8, 472/10, 473/3, 
473/5, 473/7, 474, 476, 478, 
481, 482, 484, 485, 487, 488, 
491, 492, 493, 496, 497, 498, 
499/3, 501, 504/a, 504, 505, 
506/1, 506/2, 507/a, 508, 
512, 513/1, 514, 515, 519/c, 
520, 521, 524/1, 526, 528, 
529, 530/1, 531/3, 792/4, 801, 
804/5, 805/15, 807/1, 807/2, 
808, 809, 814, 815/1, 816/1, 
823/2, 824/2, 824/6, 824/a, 
824/b, 824/d, 826, 827, 828/1, 
828/2, 828, 830/1, 830/3, 
831/1, 832/3, 837/1, 837/3, 
837/a, 837/b, 837/d, 837/e, 

837/f, 837/g, 837, 838/a, 
844/1, 846, 849/1, 851/1, 
852, 853/1, 854, 856/1, 857, 
861, 862/1, 863, 865/1, 866/a, 
869, 876, 877/1, 877/2, 880, 
891/a, 898/2, 910/a, 914/2, 
936/a, 1649, 1650/8, 1651/5, 
1653, 2224/23, 3195, 3196, 
3197, 3200/1, 3201/1, 3201/2, 
3202, 3213/3, 3214/6, 3214/7, 
3214/11, 3214/16

Gemeinde: Zeithain

Gemarkung Bobersen 
(Az.: 20103/1087/25-
B; 20103/1109/25-
B; 20103/1122/25-
B; 20103/1139/25-B; 
20103/1193/25-B): 175/4

Gemarkung Zeithain 
(Az.: 20103/1087/25-
B; 20103/1109/25-
B; 20103/1122/25-
B; 20103/1139/25-B; 
20103/1193/25-B): 1/2, 1/3, 
1/6, 1/15, 2, 3, 4/4, 4/8, 5/2, 
5/4, 6/1, 6/2, 7, 10, 13, 14, 
15, 16/1, 17/3, 20/3, 21/1, 
21/5, 36, 37, 38/2, 40/4, 41/2, 
73/2, 76/2, 76/3, 77/3, 77/a, 
81, 82/1, 84/2, 87/a, 87, 88/a, 
88/b, 95/a, 96, 97, 98/5, 98/6, 
101/2, 102/4, 105, 107, 109, 
111, 113/1, 116, 117/6, 118/1, 
118/2, 119/2, 119/4, 120/2, 
120/a, 120/c, 122/5, 331/3, 
331/4, 331/5, 331/b, 331/e, 
331/g, 331/h, 331/i, 331/k, 
331/l, 331/o, 331/p, 331/q, 
331/r, 331/s, 331/u, 331/z, 
331, 332/2, 332/6, 332/b, 
332/c, 332/e, 333/a, 337/15, 
338/6, 338/10, 338/22, 342/3, 
342/4, 354/a, 354/b, 355/a, 
368/4, 370/b, 371/c, 371/f, 
373, 375/1, 375/2, 375/b, 
375/e, 375/g, 376, 377, 378/1, 
630/7, 739/12, 739/13, 746/6, 
746/10, 746/12, 746/39, 1105, 
1107, 1108, 1109/2, 1111/1, 
1112/2, 1114/4, 1117, 1123, 
1126, 1127/2, 1127/c, 1136/2, 
1137/1, 1139/2, 1140/1, 1141, 
1142, 1144/1, 1146, 1508/3, 

1508/5, 1508/9, 1660/1, 
1660/2, 1664

Art der Änderung
1. Veränderung der tatsächli-

chen Nutzung
2. Veränderung von Gebäude-

daten
3. Veränderung der Lage
4. Berichtigung des Liegen-

schaftskatasters aufgrund von 
Bodenordnungsmaßnahmen 
(Az.: 20103/91/14-B)

5. Berichtigung der Flächenan-
gabe (Az.: 20103/846/15-B)

6. Berichtigung eines Zeichen-
fehlers (Az.: 20103/846/15-
B)

Allen Betroff enen wird die Än-
derung der Daten des Liegen-
schaftskatasters durch Off en-
legung gemäß § 14 Absatz 7 
SächsVermKatG bekannt ge-
macht. 

Die Änderung des Gebäude-
nachweises erfolgte von Amts 
wegen durch Auswertung von 
Luftbilderzeugnissen. Die sich 
aus § 6 Absatz 3 SächsVerm-
KatG2 ergebenden Pfl ichten der 
Grundstückseigentümer bleiben 
davon unberührt.

Das Landratsamt Meißen, Kreis-
vermessungsamt, als untere 
Vermessungsbehörde ist nach 
§  2 Absatz 3 SächsVermKatG für 
die Führung der Daten des Lie-
genschaftskatasters zuständig. 
Der Änderung der Daten des 
Liegenschaftskatasters liegen 
die Vorschriften des § 14 Sächs-
VermKatG zugrunde.

Die Unterlagen liegen ab 
dem 12.02.2026 bis zum 
11.03.2026 im Kreisvermes-
sungsamt, Remonteplatz 7, 
01558 Großenhain, in der Zeit

Mo.  09:00 – 11:30 Uhr 
Di. u. Do. 09:00 – 11:30 Uhr 
u. 13:00 – 17:00 Uhr

im Raum 006 zur Einsichtnahme 

bereit.

Nach § 14 Absatz 7 Satz 5 
SächsVermKatG gilt die Än-
derung der Daten des Liegen-
schaftskatasters 7 Tage nach 
Ablauf der Off enlegungsfrist als 
bekannt gegeben.

Für Fragen stehen die Mitarbei-
ter des Kreisvermessungsamtes 
während der Öff nungszeiten zur 
Verfügung.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Berichtigung eines Zeichen-
fehlers stellt einen Verwaltungs-
akt dar. Gegen diesen kann 
innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe schriftlich, in elektro-
nischer Form nach § 3a Absatz 
2 Verwaltungsverfahrensgesetz, 
schriftformersetzend nach § 3a 
Absatz 3 Verwaltungsverfah-
rensgesetz und § 9a Absatz 5 
Onlinezugangsgesetz oder zur 
Niederschrift beim Landratsamt 
Meißen, Brauhausstraße 21, 
01662 Meißen, Widerspruch er-
hoben werden. Weitere Hinwei-
se zu einer elektronischen Erhe-
bung des Widerspruchs sind auf 
der Internetseite https://www.
kreis-meissen.de/Kurzmenü/
Elektronische-Kommunikation/ 
veröff entlicht.

Großenhain, 27. Januar 2026

gez. Groh
Sachgebietsleiter
____________

¹ Sächsisches Vermessungs- und Kataster-
gesetz vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. 
S. 138, 148), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2024 
(SächsGVBl. S. 636) geändert worden ist

2  „Wurde ein Gebäude nach dem 24. Juni 
1991 abgebrochen, neu errichtet, in seinen 
Außenmaßen wesentlich verändert oder 
die Nutzung eines Flurstückes geändert, 
hat der Eigentümer unverzüglich, spätes-
tens zwei Monate nach Abschluss der Maß-
nahme, die Aufnahme des veränderten 
Zustandes in das Liegenschaftskataster 
auf seine Kosten zu veranlassen.‟

Öff entliche Bekanntmachung
Das Landratsamt Meißen, Le-
bensmittelüberwachungs- und 
Veterinäramt (LÜVA), erlässt 
folgende

Tierseuchenrechtliche 
Allgemeinverfügung 

Nr. 1/2026 zum Schutz 
gegen die Gefl ügelpest 
(Aviäre Infl uenza, AI)

Aufhebung der Schutz- und 
Überwachungszone

1. Die nach Ausbruch der hoch-
pathogenen Gefl ügelpest 
(HPAI Subtyp H5N1) in der 
Gemeinde Ebersbach erlas-
senen tierseuchenrechtlichen 
Allgemeinverfügungen Nr. 
3/2025 und Nr. 5/2025 zur 
Festlegung der Schutz- und 
Überwachungszone sowie der 
Seuchenbekämpfungsmaß-
nahmen werden hiermit auf-
gehoben.

2. Diese Allgemeinverfügung 
wird durch öff entliche Be-
kanntmachung verkündet und 
tritt am Tag nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.

3. Diese Allgemeinverfügung er-
geht kostenfrei.

Hinweis:
Die Tierseuchenrechtliche Allge-
meinverfügung Nr. 2/2025 zum 
Schutz gegen die Gefl ügelpest 
bleibt bis auf Weiteres für den 
gesamten Landkreis Meißen be-
stehen. Somit gelten weiterhin 
das Aufstallungsgebot für Ge-
fl ügel- beziehungsweise Vogel-
bestände ab    50 Tieren und 
gleichzeitig das Ausstellungs-
verbot.

Begründung:
Aufgrund der Feststellung der 
Aviären Infl uenza in einem Lege-
hennenbestand in der Gemeinde 
Ebersbach war der Ausbruch der 
Gefl ügelpest bei gehaltenen Vö-
geln öff entlich bekannt zu ma-
chen und um den betroff enen 
Bestand eine Schutz- und Über-
wachungszone nach Artikel 60 
b) Verordnung (EU) 2016/429 
des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 9. März 2016 
zu Tierseuchen und zur Ände-
rung und Aufhebung einiger 
Rechtsakte im Bereich der Tier-
gesundheit (Tiergesundheits-
recht) in Verbindung mit Artikel 
21 der Delegierten Verordnung 
(EU) 2020/687 der Kommis-
sion vom 17. Dezember 2019 
zur Ergänzung der Verordnung 

(EU) 2016/429 des Europäi-
schen Parlaments und des Ra-
tes hinsichtlich Vorschriften für 
die Prävention und Bekämpfung 
bestimmter gelisteter Seuchen 
festzulegen (Allgemeinverfü-
gung Nr. 3/2025). 
Trotz der umgehenden Ergrei-
fung tierseuchenrechtlicher 
Maßnahmen kam es in der Fol-
ge zur Ausbreitung der Gefl ü-
gelpest in weitere Betriebsteile 
des betroff enen Gefl ügelbestan-
des. Aufgrund dessen mussten 
die Sperrzonen erweitert wer-
den (Allgemeinverfügung Nr. 
5/2025).

Die Mindestdauer der Maßnah-
men in der Schutzzone (früher 
„Sperrbezirk“) beträgt, nach 
erfolgter vorläufi ger Reinigung 
und Desinfektion des Ausbruchs-
betriebes, 21 Tage und damit 
mindestens bis zum 21.01.2026 
(Artikel 39 VO (EU) 2020/687 
Absatz 1 in Verbindung mit An-
hang X).

Die Überwachungszone (früher 
„Beobachtungsgebiet“) kann 30 
Tage nach erfolgter vorläufi ger 
Reinigung und Desinfektion des 
Ausbruchsbetriebes sowie nach 
erfolgter amtlicher Kontrolle von 

Betrieben in der Schutz- und 
Überwachungszone aufgehoben 
werden. Das ergibt sich aus Arti-
kel 55 in Verbindung mit Anhang 
XI der VO (EU) 2020/687 und er-
folgt demnach zum 28.01.2026.

Zuständigkeit:
Das Lebensmittelüberwachungs- 
und Veterinäramt des Landkrei-
ses Meißen ist für den Erlass 
dieser Tierseuchenrechtlichen 
Allgemeinverfügung (Amtstier-
ärztlichen Verfügung) gemäß 
§ 1 Absatz 2 Sächsisches Aus-
führungsgesetz zum Tierge-
sundheitsgesetz – (SächsAG-
TierGesG) vom 09.07.2014 
(SächsGVBl. 2014, Nr. 10 S. 
386) sachlich und gemäß § 
1 Verwaltungsverfahrensge-
setz für den Freistaat Sachsen 
(SächsVwVfG) vom 10.09.2003 
(GVBl. S. 614), in der derzeit 
gültigen Fassung in Verbindung 
mit § 3 Absatz 1 Nr. 2 Verwal-
tungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
vom 23.01.2003 (BGBl. I S. 
102), in der derzeit gültigen Fas-
sung, örtlich zuständig. 

Kosten:
Da diese Tierseuchenrechtliche 
Allgemeinverfügung (Amtstier-
ärztliche Verfügung) überwie-

gend im öff entlichen Interesse 
(Tierseuchenbekämpfung) er-
geht, werden gemäß 
§ 11 Absatz 1 Nr. 5 Sächsisches 
Verwaltungskostengesetz vom 
05.04.2019 (SächsGVBl. Nr. 6 S. 
245) keine Verwaltungskosten 
erhoben. 

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Allgemeinverfü-
gung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe schrift-
lich, in elektronischer Form nach 
§ 3a Absatz 2 des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes, schrift-
formersetzend nach § 3a Absatz 
3 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes und § 9a Absatz 5 des 
Onlinezugangsgesetzes oder zur 
Niederschrift beim Landratsamt 
Meißen, Brauhausstraße 21, 
01662 Meißen, Widerspruch er-
hoben werden. Weitere Hinwei-
se zu einer elektronischen Erhe-
bung des Widerspruchs sind auf 
der Internetseite 
https://www.kreis-meissen.de/
Kurzmenü/Elektronische-Kom-
munikation/ veröff entlicht.

Meißen, den 28. Januar 2026

Ralf Hänsel
Landrat
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Bekanntmachung des Landratsamtes des Landkreises Meißen 
über die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung 

an die UKA Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG

Der Landkreis Meißen hat der 
UKA Umweltgerechte Kraftanla-
gen GmbH & Co. KG, Dr.-Eber-
le-Platz 1, 01622 Meißen, mit 
Datum vom 18.12.2025 eine 
immissionsschutzrechtliche Ge-
nehmigung nach den §§ 4, 10 
und 19 des Gesetzes zum Schutz 
vor schädlichen Umwelteinwir-
kungen durch Luftverunreini-
gungen, Geräusche, Erschütte-
rungen und ähnliche Vorgänge 
(BImSchG) zur Errichtung und 
zum Betrieb von sechs Wind-
kraftanlagen vom Typ Nordex 
N175-6X mit den Bezeichnun-
gen WEA01, WEA02, WEA03, 
WEA04, WEA05 und WEA06 mit 
einer Nennleistung von 6,8 MW, 
einer Nabenhöhe von 179 m und 
einem Rotordurchmesser von 
175 m in Großenhain, Gemar-
kung Skassa, Flurstücke 478/2, 
467b, 467c, 467d und 468 sowie 
Gemarkung Großraschütz, Flur-
stücke 134/3, 127/2, 343 und 
155, erteilt.

Auf Antrag der UKA Umweltge-
rechte Kraftanlagen GmbH & Co. 
KG gemäß § 19 Absatz 3 Satz 
2 und 3 BImSchG und § 21a 
Absatz 1 der Verordnung über 
das Genehmigungsverfahren (9. 
BImSchV) wird die Entscheidung 
über den Antrag öff entlich be-
kannt gemacht. 

Verfügender Teil 
des Bescheides

Gemäß § 10 Absatz 8 Satz 2 
BImSchG beinhaltet die öf-
fentliche Bekanntmachung 
den verfügenden Teil und die 
Rechtsbehelfsbelehrung der im-
missionsschutzrechtlichen Ge-
nehmigung vom 18.12.2025 
(Aktenzeichen 106.11-
25096/2024-159215/2024-
619020/2025).
 
A  Entscheidung

A.1

Auf Antrag der UKA Umweltge-
rechte Kraftanlagen GmbH & Co. 
KG, Dr.-Eberle-Platz 1, 01662 
Meißen, wird die immissions-
schutzrechtliche Genehmigung 
für die Errichtung und den Be-
trieb von sechs Windkraftan-
lagen (WKA) vom Typ Nordex 
N175-6.X mit den Bezeichnun-
gen WEA01, WEA02, WEA03, 
WEA04, WEA05 und WEA06 mit 
einer Nennleistung von 6,8 MW, 
179 m Nabenhöhe, 175 m Ro-
tordurchmesser (Gesamtbauhö-
he 266,5 m) auf den Flurstücken 
478/2, 467b, 467c, 467d, 468 
der Gemarkung Skassa und den 
Flurstücken 134/3, 127/2, 343, 
155 der Gemarkung Großra-
schütz in der Gemeinde Großen-
hain erteilt.

A.2

Bestandteil dieser Genehmigung 

sind die in Abschnitt B genann-
ten digitalen Antragsunterlagen 
sowie die in Abschnitt D aufge-
führten Nebenbestimmungen. 
Der Genehmigungsbescheid 
umfasst insgesamt 53 Seiten. 

A.3 

Diese Genehmigung schließt ge-
mäß § 13 BImSchG andere die 
o. g. WKAs betreff enden be-
hördlichen Entscheidungen, ins-
besondere die Baugenehmigung 
sowie die luftverkehrsrechtliche 
Zustimmung (Aktenzeichen: 36-
4055/95/44), mit ein.
 
A.4

Die UKA Umweltgerechte Kraft-
anlagen GmbH & Co. KG, Dr.-
Eberle-Platz 1, 01662 Meißen, 
trägt die Kosten des Verfahrens. 

Hinweis auf Nebenbestim-
mungen

Die immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung wurde unter den 
im Genehmigungsbescheid auf-
geführten Nebenbestimmungen 
erteilt.

Auslegung 

Gemäß § 19 Absatz 3 Satz 3 
BImSchG und § 21a Absatz 1 
Satz 2 und 3 der 9. BImSchV in 
Verbindung mit § 10 Absatz 8 

Satz 3 und 4 BImSchG wird eine 
Ausfertigung des gesamten Ge-
nehmigungsbescheides ein-
schließlich seiner Begründung 
vom Tage nach dieser Bekannt-
machung vom 13.02.2026 bis 
einschließlich 26.02.2026 
im Internet unter https://www.
kreis-meissen.de/Landratsamt/
Die-Verwaltung/Dezernat-Tech-
nik/Kreisumweltamt/Immis-
sionsschutz/ auf der Seite der 
unteren Immissionsschutzbe-
hörde unter „öff entliche Be-
kanntmachungen“ zugänglich 
gemacht.

Auf Verlangen eines Beteiligten 
wird diesem gemäß § 10 Absatz 
8 Satz 5 BImSchG im Rahmen 
der Auslegungsfrist eine leicht 
zu erreichende Zugangsmög-
lichkeit zur Verfügung gestellt. 
Dies umfasst unter anderem die 
Einsichtnahme in den Genehmi-
gungsbescheid bei der Geneh-
migungsbehörde am Standort 
in 01558 Großenhain, Remon-
teplatz 8, nach vorheriger Ter-
minabsprache unter der Tele-
fonnummer: 03521 725-2335 
oder unter der E-Mail-Adresse: 
kreisumweltamt@kreis-meis-
sen.de.

Mit dem Ende der Auslegungs-
frist gilt der Bescheid auch ge-
genüber Dritten, die keine Ein-
wendung erhoben haben, als 
zugestellt.

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen den Bescheid kann in-
nerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch beim 
Landratsamt Meißen, Brau-
haus¬straße 21, 01662 Meißen, 
erhoben werden. Der Wider-
spruch ist binnen eines Monats 
nach seiner Erhebung zu be-
gründen.

Widerspruch und Anfechtungs-
klage eines Dritten gegen die 
Zulassung einer Windenergiean-
lage an Land mit einer Gesamt-
höhe von mehr als 50 Metern 
haben keine aufschiebende Wir-
kung. Der Antrag auf Anordnung 
der aufschiebenden Wirkung des 
Widerspruchs oder der Anfech-
tungsklage gegen eine Zulas-
sung einer Windenergieanlage 
an Land mit einer Gesamthöhe 
von mehr als 50 Metern nach 
§ 80 Absatz 5 Satz 1 der Ver-
waltungsgerichtsordnung kann 
nur innerhalb eines Monats nach 
der Zustellung der Zulassung 
beim Sächsischen Oberver-
waltungsgericht, Ortenburg 9, 
02625 Bautzen, gestellt und be-
gründet werden (§ 63 Absatz 2 
BImSchG).

Meißen, 27. Januar 2026

Tilo Lindner
Zweiter Beigeordneter

Bekanntmachung
des Landratsamtes des Landkreises Meißen nach § 21a Absatz 1 der Verordnung über das 

Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) über die Erteilung eines immissionsschutzrechtlichen 
Vorbescheids an die Energieanlagen Frank Bündig GmbH

Der Landkreis Meißen hat der 
Energieanlagen Frank Bündig 
GmbH, Mendener Weg 3, 04736 
Waldheim, mit Datum vom 
15.01.2026 einen immissions-
schutzrechtlichen Vorbescheid 
nach § 9 Absatz 1a des Geset-
zes zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Ge-
räusche, Erschütterungen und 
ähnliche Vorgänge (BImSchG) 
für die Errichtung und den Be-
trieb von drei Windkraftanlagen 
am Standort 01619 Zeithain 
mit den Bezeichnungen WEA 
1 (Gemarkung Fichtenberger-
Rustelmark, Flurstücke 1 und 
1c), WEA 2 (Gemarkung Fich-
telberger-Rustelmark, Flurstü-
cke 112, 115, 118, 121/2 und 
121/3) sowie WEA 3 (Gemar-
kung Kreinitz, Flurstücke 401/1 
und 650) erteilt.

Gegenstand des Antrages vom 
29.07.2025 war die Fragestel-
lung, ob die Windkraftanlagen 
(inklusive Nebenanlagen) mit 
einer Gesamthöhe von mehr 
als 50 m privilegiert nach § 35 
Absatz 1 Nummer 5 Baugesetz-
buch (BauGB) sind.

Auf Antrag der Energieanlagen 
Frank Bündig GmbH wird der 
erteilte immissionsschutzrecht-

liche Vorbescheid gemäß § 21a 
Absatz 1 der 9. BImSchV öf-
fentlich bekannt gemacht. 

Gemäß § 10 Absatz 8 Satz 2 
BImSchG beinhaltet die öf-
fentliche Bekanntmachung 
den verfügenden Teil und die 
Rechtsbehelfsbelehrung des 
Vorbescheids vom 15.01.2026 
(Aktenzeichen 106.11-
12656/2025-69525/2025-
52704/2026).

Verfügender Teil des 
Vorbescheids

A  Entscheidung

A.1
Die im Formular 1.1 unter 2.3 
genannten bzw. im Übersichts-
plan dargestellten Windenergie-
anlagen sind nach § 35 Absatz 
1 Nummer 5 BauGB im Außen-
bereich privilegiert.
Der Vorbescheid bezieht sich 
auf den eingangs in dieser Ent-
scheidung beschriebenen An-
tragsgegenstand, fortgeführt 
unter C und ergeht unter den 
genannten Voraussetzungen 
und Vorbehalten unter D.

A.2
Weitere Feststellungen zum be-
absichtigten Vorhaben wurden 

von der unteren Immissions-
schutzbehörde nicht getroff en.

A.3
Eine Pfl icht zur Durchführung 
einer standortbezogenen Vor-
prüfung zur Feststellung der 
Umweltverträglichkeitsprüfung 
wurde nicht festgestellt. 
 
A.4
Die Energieanlagen Frank Bün-
dig GmbH, vertreten durch die 
Geschäftsführer, Herren Matthi-
as Bleil und Eric Müller, Mende-
ner Weg 3, 04736 Waldheim, 
trägt die Kosten des Verfahrens.

Auslegung 

Gemäß § 21a Absatz 1 Satz 3 
der 9. BImSchV in Verbindung 
mit § 10 Absatz 8 Satz 3 und 
4 BImSchG kann der gesam-
te Vorbescheid mit seiner Be-
gründung am Tage nach dieser 
Bekanntmachung für 2 Wochen 
vom 13.02.2026 bis einschließ-
lich 26.02.2026 im Internet un-
ter https://www.kreis-meissen.
de/Landratsamt/Die-Verwal-
tung/Dezernat-Technik/Kreis-
umweltamt/Immissionsschutz/ 
auf der Seite der unteren Im-
missionsschutzbehörde unter 
„öff entliche Bekanntmachun-
gen“ eingesehen werden.

Auf Verlangen eines Beteiligten 
wird diesem gemäß § 10 Absatz 
8 Satz 5 BImSchG im Rahmen 
der Auslegungsfrist eine leicht 
zu erreichende Zugangsmög-
lichkeit zur Verfügung gestellt. 
Dies umfasst unter anderem 
die Einsichtnahme in den Vor-
bescheid bei der unteren Im-
missionsschutzbehörde am 
Standort in 01558 Großenhain, 
Remonteplatz 8 nach vorheriger 
Terminabsprache unter der Te-
lefonnummer: 03521 725-2335 
oder unter der E-Mail-Adresse: 
kreisumweltamt@kreis-meis-
sen.de. 

Mit dem Ende der Auslegungs-
frist gilt der Vorbescheid auch 
gegenüber Dritten, die keine 
Einwendung erhoben haben, als 
zugestellt. 

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann in-
nerhalb eines Monats nach Zu-
stellung schriftlich, in elektro-
nischer Form nach § 3a Absatz 
2 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes, schriftformersetzend 
nach § 3a Absatz 3 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes 
und § 9a Absatz 5 des Online-
zugangsgesetzes oder zur Nie-
derschrift beim Landratsamt 

Meißen, Brauhausstraße 21, 
01662 Meißen, Widerspruch er-
hoben werden. Weitere Hinwei-
se zu einer elektronischen Erhe-
bung des Widerspruchs sind auf 
der Internetseite https://www.
kreis-meissen.de/Kurzmenü/
Elektronische-Kommunikation/ 
veröff entlicht. 

Es wird darauf hingewiesen, 
dass der Widerspruch eines 
Dritten gegen die Zulassung 
einer Windenergieanlage an 
Land mit einer Gesamthöhe 
von mehr als 50 Metern binnen 
eines Monats nach seiner Er-
hebung zu begründen ist. Ein 
Antrag eines Dritten auf Anord-
nung der aufschiebenden Wir-
kung des Widerspruchs gegen 
eine Zulassung einer Windener-
gieanlage an Land mit einer 
Gesamthöhe von mehr als 50 
Metern kann nach § 80 Abs. 5 
Satz 1 der Verwaltungsgerichts-
ordnung nur innerhalb eines 
Monats nach der Zustellung der 
Zulassung beim Sächsischen 
Oberverwaltungsgericht, Orten-
burg 9, 02625 Bautzen, gestellt 
und begründet werden.

Meißen, 26. Januar 2026

Tilo Lindner
Zweiter Beigeordneter
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Öff entliche Bekanntmachung
zum immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für die Errichtung und den Betrieb von 
insgesamt sechs Windenergieanlagen am Standort des Windparks Großenhain Nord (STRG A) in 

der Gemeinde Großenhain, Gemarkungen Treugeböhla und Nasseböhla
Durchführung einer freiwilligen Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 7 Absatz 3 des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Auf der Grundlage von § 2 Absatz 
1 Nummer 1c der Verordnung 
über genehmigungsbedürftige 
Anlagen (4. BImSchV) in Verbin-
dung mit § 10 Absatz 3, 4 und 
6 des Gesetzes zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen, Ge-
räusche, Erschütterungen und 
ähnliche Vorgänge (BImSchG) 
in Verbindung mit den §§ 8 bis 
10a und 12 der Verordnung über 
das Genehmigungsverfahren 
(9. BImSchV) und § 7 Absatz 3 
UVPG wird Folgendes öff entlich 
bekannt gemacht:

Die Windpark Großenhain Nord 
GmbH & Co. KG, Klostergasse 1, 
01558 Großenhain, beantragte 
mit Unterlagen vom 23.05.2025, 
zuletzt formell vervollständigt 
am 03.12.2025, die immissions-
schutzrechtliche Genehmigung 
gemäß §§ 4 und 10 BImSchG in 
Verbindung mit Nummer 1.6.2 
des Anhangs 1 zu § 1 der 4. 
BImSchV zur Errichtung und zum 
Betrieb von sechs Windenergie-
anlagen wie folgt:

Errichtung und Betrieb von sechs 
Windenergieanlagen des Typs 
Vestas V172 mit je einer Naben-
höhe von 175 Metern, einem Ro-
tordurchmesser von 172 Metern 
und einer Gesamthöhe von 261 
Metern mit einer Nennleistung 
von je 7,2 Megawatt am Stand-
ort des Windparks Großenhain 
Nord (STRG A) in der Gemeinde 
Großenhain,

Gemarkung Treugeböhla:

Flurstück 327/1 – Windener-
gieanlage mit der Bezeichnung 
A001 (STRG 1)

Gemarkung Nasseböhla:

Flurstück 271 – Windenergiean-
lage mit der Bezeichnung A002 
(STRG 2)
Flurstück 272 – Windenergiean-
lage mit der Bezeichnung A003 
(STRG 3)
Flurstück 265 – Windenergiean-
lage mit der Bezeichnung A004 
(STRG 4)
Flurstück 278/1 – Windener-
gieanlage mit der Bezeichnung 
A005 (STRG 5)
Flurstück 294 – Windenergiean-
lage mit der Bezeichnung A006 
(STRG 6)

Das beantragte Vorhaben um-
fasst darüber hinaus die Er-
richtung von Fundamenten, 
Kranstellfl ächen, Turmzufahrten, 
Kranbetriebsfl ächen sowie Mon-
tage- und Lagerfl ächen zuzüglich 
der Anbindungen an vorhandene 
sowie auszubauende Wege in 
dem in den Antragsunterlagen 
dargestellten Umfang.

Die zuständige Genehmigungs-
behörde für das beantragten Vor-
haben ist der Landkreis Meißen 
als untere Immissionsschutzbe-
hörde. Sofern die Genehmigung 
erteilt wird, erfolgt dies abwei-
chend von § 19 Absatz 1 und 2 
BImSchG nicht in einem verein-
fachten Verfahren (§ 9 Absatz 1 
Nummer 1 in Verbindung mit § 3 
Satz 2 der 9. BImSchV). 

Die Windpark Großenhain Nord 
GmbH & Co. KG hat die Durch-
führung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung gemäß § 7 Absatz 3 
UVPG beantragt. Der Landkreis 
Meißen als zuständige untere 
Immissionsschutzbehörde hat 
das Entfallen der Vorprüfung als 
zweckmäßig erachtet, weshalb 
damit für dieses Neuvorhaben 
die Umweltverträglichkeitsprü-
fungspfl icht besteht; ein Um-
weltverträglichkeitsprüfungs-
bericht wurde vorgelegt (§ 9 
Absatz 1a Nummer 1 und 2 der 
9. BImSchV). 

Die Inbetriebnahme der bean-
tragten sechs Windkraftanlagen 
soll voraussichtlich im Jahr 2027 
erfolgen.

Den Antragsunterlagen liegen 
insbesondere folgende entschei-
dungserhebliche Berichte und 
Empfehlungen bei:

  Antragsformulare nach 
BImSchG nebst ergänzenden 
Unterlagen, Kurzbeschreibung, 
Übersichts- und Lagepläne,
  Umweltverträglichkeitsprü-

fungsbericht,
  Schallgutachten,
  Schattenwurfgutachten,
  Angaben zu Abfällen sowie zum 

Umgang mit wassergefährden-
den Stoff en,
  Landschaftspfl egerischer Be-

gleitplan,
  Artenschutzfachbeitrag,
  Faunistischer Fachbeitrag/euro-

päische Vogelarten,
  Faunistischer Fachbeitrag/Fle-

dermäuse,
  Brandschutzkonzept,
  Geotechnischer Bericht über 

die Baugrund- und Gründungs-
verhältnisse,
  Gutachten zur Standorteig-

nung.

Auslegung

Der Genehmigungsantrag und 
die von der Antragstellerin 
nachgereichten Unterlagen, mit 
Ausnahme der Unterlagen, die 
Geschäfts- und Betriebsgeheim-
nisse beinhalten (§ 10 Absatz 
2 Satz 1 BImSchG), sowie die 
entscheidungserheblichen Be-
richte und Empfehlungen, die 
der Genehmigungsbehörde im 
Zeitpunkt der Bekanntmachung 
vorliegen, sind nach dieser Be-
kanntmachung gemäß § 9 Ab-
satz 2 der 9. BImSchV in Ver-
bindung mit § 10 Absatz 3 Satz 
1 BImSchG einen Monat vom 
19.02.2026 bis 18.03.2026 
über das länderübergreifende 
zentrale UVP-Internetportal un-
ter https://www.uvp-verbund.
de/ sowie im Internet unter 
https://www.kreis-meissen.de/
Landratsamt/Die-Verwaltung/
Dezernat-Technik/Kreisumwelt-
amt/Immissionsschutz/ auf der 
Seite der unteren Immissions-
schutzbehörde unter „ öff entliche 
Bekanntmachungen“ jederzeit 
und für jedermann einsehbar.

Über die zuvor genannten elek-
tronischen Einsichtnahmen im 
Internet hinaus besteht zusätz-
lich die Möglichkeit, eine leicht 
zu erreichende Zugangsmög-

lichkeit zur Verfügung gestellt zu 
bekommen. Dies umfasst unter 
anderem die Einsichtnahme in 
die Antragsunterlagen nach vor-
heriger Terminabsprache unter 
der Telefonnummer 03521 725-
2323 bei der unteren Immissi-
onsschutzbehörde am Standort 
in 01558 Großenhain, Remonte-
platz 8 oder über die E-Mail-Ad-
resse kreisumweltamt@kreis-
meissen.de.

Einwendungen

Einwendungen gegen das Vorha-
ben können bei der unteren Im-
missionsschutzbehörde gemäß § 
12 Absatz 1 Satz 1 und 2 der 9. 
BImSchV innerhalb eines Monats 
nach Ablauf der Auslegungsfrist 
vorgebracht werden. Die Ein-
wendungen sind innerhalb der 
Einwendungsfrist in der Zeit vom 
19.02.2026 bis 20.04.2026 
unter Angabe des Aktenzeichens 
106.11-7873/2025-41509/2025-
285655/2025 schriftlich oder 
elektronisch zu erheben. Schrift-
liche Einwendungen sind beim 
Landratsamt Meißen, Kreis-
umweltamt, Postfach 10 01 52, 
01651 Meißen, einzulegen. Elek-
tronische Einwendungen können 
über folgende E-Mail-Adresse 
übersandt werden: kreisumwelt-
amt@kreis-meissen.de. Weite-
re Einzelheiten zum Zugang für 
elektronisch signierte sowie ver-
schlüsselte elektronische Doku-
mente sind auf der Internetseite 
unter https://www.kreis-meis-
sen.de/Kurzmenü/Elektronische-
Kommunikation zu fi nden.

Gemäß § 10 Absatz 3 Satz 9 und 
10 BImSchG sind mit Ablauf der 
Einwendungsfrist alle Einwen-
dungen ausgeschlossen, die nicht 
auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen; insoweit wird auf 
den Rechtsweg vor ordentlichen 
Gerichten verwiesen.

Hinweise:
Die Einwendungen haben jeweils 
leserlich unter Angabe des voll-
ständigen Namens und der voll-
ständigen Anschrift des Einwen-
ders zu erfolgen. Einwendungen, 
die Name und Adresse nicht ein-
deutig erkennen lassen, können 
nicht berücksichtigt werden.

Weitere Informationen, die für 
die Entscheidung über die Zu-
lässigkeit des Vorhabens von Be-
deutung sein können und die der 
zuständigen Behörde erst nach 
Beginn der Auslegung vorliegen, 
werden der Öff entlichkeit nach 
den Bestimmungen über den Zu-
gang zu Umweltinformationen 
zugänglich gemacht. Gemäß § 1 
des Gesetzes zur Regelung des 
Verwaltungsverfahrens- und des 
Verwaltungszustellungsrechts 
für den Freistaat Sachsen in Ver-
bindung mit § 17 Absatz 1 des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(VwVfG) müssen Einwendungen, 
die von mehr als 50 Personen 
entweder auf Unterschriftenlis-
ten unterzeichnet oder in Form 
gleichlautender Texte eingereicht 
werden (Gleichförmige Einwen-
dungen), einen Unterzeichner 
mit seinem Vor- und Familien-
namen, seinem Beruf und seiner 

Anschrift als gemeinsamen Ver-
treter der übrigen Unterzeichner 
benennen. Laut § 17 Absatz 2 in 
Verbindung mit Absatz 1 VwVfG 
bleiben gleichförmige Einwen-
dungen unberücksichtigt, die 
nicht auf jeder mit einer Unter-
schrift versehenen Seite deutlich 
Name und Anschrift des Vertre-
ters der übrigen Unterzeichner 
erkennen lassen oder bei denen 
der Vertreter keine natürliche 
Person ist. Unleserliche Namen 
oder Anschriften werden bei 
gleichförmigen Einwendungen 
unberücksichtigt gelassen.

Darüber hinaus können nur sol-
che Einwendungen berücksich-
tigt werden, die angeben, welche 
Beeinträchtigungen befürchtet 
werden beziehungsweise welche 
Belange die Genehmigungsbe-
hörde in ihre Prüfung einbezie-
hen soll.

Einwendungen werden den be-
teiligten Behörden, deren Aufga-
benbereich von der Einwendung 
berührt ist, bekannt gegeben 
sowie an die Antragstellerin zur 
Stellungnahme weitergeleitet. 
Auf Verlangen des Einwenders 
werden Name und Anschrift un-
kenntlich gemacht, soweit die 
Angaben nicht zur Beurteilung 
des Inhalts der Einwendungen 
erforderlich sind.

Eine Eingangsbestätigung auf die 
schriftlich oder elektronisch er-
hobenen Einwendungen erfolgt 
nicht. Eine Erörterung/Auseinan-
dersetzung mit den Einwendun-
gen erfolgt durch Würdigung in 
der Entscheidung zum Antrag.

Erörterungstermin

Nach Ablauf der Einwendungsfrist 
entscheidet die Genehmigungs-
behörde gemäß § 10 Absatz 6 
BImSchG unter Berücksichtigung 
von §§ 14, 16 der 9. BImSchV 
im Rahmen ihres pfl ichtgemäßen 
Ermessens über die Durchfüh-
rung eines Erörterungstermins.

Von der Durchführung eines Er-
örterungstermins wird nach § 16 
Absatz 1 der 9. BImSchV abge-
sehen, wenn 

  Einwendungen gegen das Vor-
haben nicht oder nicht rechtzeitig 
erhoben worden sind,
  die rechtzeitig erhobenen Ein-

wendungen zurückgenommen 
worden sind,
  ausschließlich Einwendungen 

erhoben worden sind, die auf be-
sonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen, 
  die erhobenen Einwendungen 

nach Einschätzung der Behörde 
keiner Erörterung bedürfen oder 
  der Vorhabenträger die Durch-

führung eines Erörterungster-
mins nicht beantragt und die 
Genehmigungsbehörde nicht im 
Einzelfall die Durchführung für 
geboten hält.

Auf einen Erörterungstermin soll 
verzichtet werden bei der Errich-
tung oder Änderung von Wind-
energieanlagen an Land, bei 
der Errichtung oder Änderung 
von Anlagen zur Herstellung von 

Wasserstoff  aus erneuerbaren
Energien und bei der Errichtung
oder Änderung von Anlagen zur
Speicherung von Wasserstoff  
aus erneuerbaren Energien, die 
im unmittelbar räumlichen Zu-
sammenhang mit Anlagen zur 
Herstellung von Wasserstoff  aus
erneuerbaren Energien stehen, 
wenn nicht der Antragsteller 
diesen beantragt (§ 16 Absatz 1 
Satz 3 der 9. BImSchV). Die An-
tragstellerin hat keinen Antrag
gestellt. Deshalb wird der Erör-
terungstermin nur bei Vorliegen 
eines atypischen Falls durchge-
führt. Derzeit wird auf die Durch-
führung verzichtet.

Für den Fall, dass die form- und 
fristgerecht erhobenen Einwen-
dungen eine Atypik des Vor-
habens vermuten lassen, und 
die Genehmigungsbehörde die 
Durchführung eines Erörterungs-
termins für geboten hält, wird
dies rechtzeitig öff entlich auf
der Internetseite des Landkrei-
ses Meißen, untere Immissions-
schutzbehörde, unter https://
www.kreis-meissen.de/Landrats-
amt/Die-Verwaltung/Dezernat-
Technik/Kreisumweltamt/Immis-
sionsschutz/ bekannt gemacht.

Der mögliche Erörterungstermin 
ist gemäß § 18 Absatz 1 der 9.
BImSchV öff entlich. Das Recht,
sich an der Erörterung zu be-
teiligen, haben jedoch neben 
den Vertretern der beteiligten 
Behörden und der Antragstel-
lerin und deren Beauftragten 
nur diejenigen, die rechtzeitig 
Einwendungen erhoben haben.
Zur Feststellung der Identität
sind Ausweispapiere beim Er-
örterungstermin bereitzuhalten. 
Vertreter von Einwendern haben
eine schriftliche Vollmacht vorzu-
legen. Gesonderte Einladungen 
zum Erörterungstermin ergehen 
nicht. Ausdrücklich wird darauf
aufmerksam gemacht, dass die 
rechtzeitig erhobenen Einwen-
dungen auch bei Fernbleiben der 
Antragstellerin oder bei Fernblei-
ben von Personen, die Einwen-
dungen erhoben haben, erörtert
werden. Die durch die Teilnahme 
am Erörterungstermin entste-
henden Kosten können nicht er-
stattet werden.

Entscheidung

Die Entscheidung der Genehmi-
gungsbehörde über die Zulas-
sung des Vorhabens wird gemäß
§ 10 Absatz 7 und 8 BImSchG
öff entlich bekannt gemacht.

Die Zustellung der Entscheidung
über die Einwendungen wird an 
die Personen, die Einwendungen 
erhoben haben, gemäß § 10 Ab-
satz 8 BImSchG durch öff entli-
che Bekanntmachung ersetzt. 
Die öff entliche Bekanntmachung 
der Entscheidung der Genehmi-
gungsbehörde wird über die glei-
chen Medien erfolgen, über die 
auch diese öff entliche Bekannt-
machung erfolgt.

Meißen, 22. Januar 2026

Tilo Lindner
Zweiter Beigeordneter
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Ihre Ansprechpartner für das 
Amtsblatt erreichen Sie unter:

Telefon (03521) 41 04 55 13
E-Mail: tp.meissen@ddv-mediengruppe.de

Elektronische Antragstellung im Denkmalschutz
Maßnahmen an denkmalgeschütz-
ten Gebäuden und allen anderen 
als Kulturdenkmal geschützten 
Sachen bedürfen der Geneh-
migung der unteren Denkmal-
schutzbehörde. Dafür werden die 
Denkmalschützer bei zahlreichen 
Verfahren, in erster Linie bei Bau-
anträgen, beteiligt. Etwa 400 An-
träge auf Maßnahmen am Denk-
mal gehen jedes Jahr auch direkt 
bei der unteren Denkmalschutz-
behörde des Landkreises Meißen 
ein. Bisher war dies nur auf dem 
Postweg möglich. Eine einfache 
E-Mail reichte nicht aus, da der 
E-Mail-Versand nicht die für die 
Schriftform erforderliche Sicher-
heit bietet.  

Seit 1. November 2025 steht den 
Bürgerinnen und Bürgern im Land-

kreis nun ein entsprechender On-
line-Dienst zur Verfügung. So kön-
nen ab sofort Anträge auf Erteilung 
oder Verlängerung einer denkmal-
schutzrechtlichen Genehmigung 
sowie denkmalrechtliche Anzeige-
verfahren auch elektronisch einge-
reicht werden. Mit der digitalen An-
tragstellung können alle relevanten 
Unterlagen hochgeladen und sicher 
elektronisch übermittelt werden, 
wodurch unnötige Postlaufzeiten, 
auch innerhalb der Behörden, ver-
mieden werden. 

Die Antragstellung läuft über das 
Serviceportal Amt24, der Platt-
form, die der Freistaat für die Be-
hörden eingerichtet hat. Alle der-
zeit verfügbaren digitalen Anträge 
der unteren Denkmalschutzbehör-
de Meißen sind unter folgendem 

Link zu fi nden: https://amt24.
sachsen.de/zufi /organisationsein-
heiten/6005193. 

Die Genehmigung wird weiterhin 
per Post zugestellt, um den recht-
lichen Erfordernissen gerecht zu 
werden. 

Um diesen Service nutzen zu kön-
nen, ist lediglich ein kostenloses 
Servicekonto erforderlich, das 
über die Plattform Amt24 angelegt 
wird. Hier können sich Nutzerin-
nen und Nutzer mit dem digitalen 
Personalausweis authentifi zieren. 
Alternativ ist eine Anmeldung über 
die BundID möglich, die bundes-
weit, insbesondere auch für Bun-
desbehörden, gilt.

Untere Denkmalschutzbehörde

Fördermittel- und 
Finanzierungssprechtag 

im Landkreis Meißen
Über die Sächsische Aufbaubank 
(SAB) können für verschiedene 
Vorhaben von Unternehmens-
gründern, -nachfolgern oder 
Bestandsunternehmen Förder-
mittel beantragt werden. Am 5. 
März 2026 zwischen 9:00 und 
16:00 Uhr besteht wieder die 
Möglichkeit, sich in den Räumen 
der Wirtschaftsförderung Region 
Meißen GmbH (Neugasse 39/40 
in Meißen) kostenfrei beraten zu 
lassen, welche Förder- oder Fi-
nanzierungsprogramme für das 
eigene Vorhaben und Unterneh-
men passen. 

Damit das Beratungsgespräch 
vorbereitet werden kann und ziel-
führend ist, wird um vorherige 
Übermittlung einer Vorabinforma-

tion zum angedachten Vorhaben 
und dem Unternehmen gebeten. 
Die Vorabinformation kann hier 
heruntergeladen werden: www.
wirtschaftsregion-meissen.de/
aktuelles/veranstaltungen.html. 
Eine Anmeldung zum Sprechtag 
kann telefonisch oder per E-Mail 
erfolgen. 

Kontaktdaten & Informationen:
Sandra Baudis
Mail: post@wrm-gmbh.de
Telefon: 03521 47608-14

Anmeldefrist: 28. Februar 2026
Termin:  5. März 2026
Ort: WRM GmbH, Neugasse 
39/40, 01662 Meißen

WRM GmbH

Abwasserzweckverband 
Gemeinschaftskläranlage Meißen

Die öff entliche Sitzung 1/2026 der Verbandsversammlung des 
Abwasserzweckverbandes Gemeinschaftskläranlage Meißen 
fi ndet am

Montag, den 16.03.2026 um 14:00 Uhr
im Tagungsraum der Gemeinschaftskläranlage Meißen, Elbtal-
straße 11 in 01665 Diera-Zehren statt.

Tagesordnung:
1. Bekanntgabe der in der nicht-öff entlichen Sitzung am 

24.11.2025 gefassten Beschlüsse
2. Kontrolle und Bestätigung der Niederschrift über die 2. Sit-

zung der Verbandsversammlung am 24.11.2025
3. Kaufmännischer Betriebsführungsvertrag
4. Übertragung der Kassengeschäfte
5. Sonstiges

Siegfried Zenker
Verbandsvorsitzender

Information des Kreissozialamtes: 
Eingeschränkte Erreichbarkeit des Sachgebietes Sozialhilfe

Vom 16. Februar bis 13. März 
2026 sind die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Sachgebietes 
Sozialhilfe im Kreissozialamt nur 
eingeschränkt erreichbar. Das 
betriff t die Bereiche Hilfe zum 
Lebensunterhalt sowie Grund-
sicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung außerhalb von 
Einrichtungen. Die Zeit wird ge-
nutzt, um off ene Anträge zügig zu 
bearbeiten und so künftig kürze-
re Bearbeitungszeiten zu ermög-
lichen. Die jeweils zuständigen 
und bekannten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Kreissozial-
amtes sind in diesem Zeitraum 
nicht persönlich erreichbar.

Unterlagen und Anträge 
einreichen – 
so wie bisher möglich

Wichtige Unterlagen und Anträ-
ge – insbesondere fristwahrende 
Unterlagen – können weiterhin 
auf folgenden Wegen einge-
reicht werden:
 per Post
 per E-Mail an: ksa.sozialhilfe@
kreis-meissen.de 
 persönlich an der Infothek in 
der Loosestraße 17/19 in Meißen 
oder in der jeweiligen Gemein-
deverwaltung zur Weiterleitung 
an das Kreissozialamt
 durch Einwurf in die Briefkäs-

ten des Landratsamtes an den 
Standorten Meißen, Radebeul, 
Großenhain und Riesa

Hilfe bei 
dringenden Notfällen

Für dringende und unaufschieb-
bare Anliegen und in Notfäl-
len ist während der regulären 
Sprechzeiten eine Erreichbarkeit 
unter der Telefonnummer 03521 
725-3142 sichergestellt.

Sprechzeiten 
des Landratsamtes:
Montag 09:00 - 11:30 Uhr
Dienstag 09:00 - 11:30 Uhr

 13:00 - 17:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 09:00 - 11:30 Uhr
 13:00 - 17:00 Uhr
Freitag geschlossen

Als Notlagen gelten zum Beispiel:
 drohender Wohnungsverlust 
oder bestehende Wohnungslo-
sigkeit
 drohende oder bereits erfolg-
te Sperrung von Strom, Wasser 
oder Heizung
 akute Mittellosigkeit (kein Geld 
für Essen oder Medikamente)
 die Vermeidung von Vollstre-
ckungsmaßnahmen
Zusätzlich können in dringenden 

Notfällen Anliegen per E-Mail an 
das Postfach ksa.sozialhilfe@
kreis-meissen.de gesandt wer-
den. Diese werden zeitnah ge-
prüft.

Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter bitten alle Bürgerinnen 
und Bürger herzlich um Ver-
ständnis für diese vorübergehen-
de Einschränkung. Gleichzeitig 
bedanken sie sich ausdrücklich 
für das Verständnis und die Ge-
duld, die dabei unterstützen, die 
Leistungen zeitnah und bürger-
freundlich zu erbringen.

Jobcenter/Kreissozialamt

Bekanntmachung des 
Landratsamtes Meißen, Kreisbauamt 

über die Erteilung eines Vorbescheides
Gemäß § 70 Absatz 3 der Säch-
sischen Bauordnung wird die 
Erteilung des folgenden Vorbe-
scheides bekannt gemacht:

Aktenzeichen: 
20301/632.261#01356-25-22
Bauvorhaben: Voranfrage:
1. Neubau Vordach mit Terras-

senüberdachung am Wohnge-
bäude

2. Ersatzneubau Schauer
Bauort: Weinböhla, Grenzweg 
13, Gemarkung: Weinböhla, 
Flurstücke: 3545 und 3548
Genehmigungsdatum: 
20.01.2026

Der Vorbescheid enthält folgen-
de Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann 
innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe schriftlich, in 

elektronischer Form nach § 3a 
Absatz 2 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes, schriftform-
ersetzend nach § 3a Absatz 3 
des Verwaltungsverfahrensge-
setzes und § 9a Absatz 5 des 
Onlinezugangsgesetzes oder 
zur Niederschrift beim Landrats-
amt Meißen, Brauhausstraße 21, 
01662 Meißen, Widerspruch er-
hoben werden. Weitere Hinwei-
se zu einer elektronischen Erhe-
bung des Widerspruchs sind auf 
der Internetseite https://www.
kreis-meissen.de/Kurzmenü/
Elektronische-Kommunikation/ 
veröff entlicht.

Mit dieser Bekanntmachung gilt 
der Vorbescheid als zugestellt.

Die Rechtsbehelfsbelehrung gilt 
auch gegenüber den Nachbarn.
Den vollständigen Vorbescheid 

und die Verfahrensakte können 
die betroff enen Nachbarn in 
den Räumen des Landratsamtes 
Meißen, Kreisbauamt, Remon-
teplatz 8, 01558 Großenhain, 
während der nachgenannten 
Sprechzeiten einsehen. Um eine 
telefonische Anmeldung unter 
03521 725-2502 wird gebeten.

Sprechzeiten des 
Landratsamtes Meißen: 
Mo  9:00 Uhr bis 11:30 Uhr
Di  9:00 Uhr bis 11:30 Uhr 
und  13:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Mi  Schließtag
Do  9:00 Uhr bis 11:30 Uhr 
und  13:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Fr  Schließtag

Großenhain, 20. Januar 2026

Anke Schmidt
Amtsleiterin
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MEHR SICHTBARKEIT, 

MEHR REICHWEITE, 

MEHR ERFOLG!

Die Remondis Elbe-Röder GmbH, 
Mühlbacher Weg 3, 01561 Lam-
pertswalde, Ortsteil Quersa, be-
antragte nach § 16 des Gesetzes 
zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen durch Luft-
verunreinigungen, Geräusche, 
Erschütterungen und ähnliche 
Vorgänge (BImSchG) die im-
missionsschutzrechtliche Ge-
nehmigung zur Änderung der 
bestehenden Anlage am Stand-
ort Mühlbacher Weg 3, in 01561 
Lampertswalde, Ortsteil Quersa, 
Gemarkung Quersa, Flurstücks-
Nummern 481/2, 487/3, 487/8 
und 480/4.

Der immissionsschutzrechtliche 
Änderungsantrag für den Anla-
genstandort bezieht sich auf eine 
Altholzaufbereitungsanlage, 
eine Sortieranlage für gebrauch-
te Verpackungen, Altpapier und 
Leichtstoff e sowie den Wert-
stoff -, Lager- und Umschlag-
platz für gefährliche und nicht 
gefährliche Abfälle. Es handelt 
sich um Anlagen, die auf Grund-
lage der §§ 16 in Verbindung mit 
10 BImSchG und den §§ 1 und 
2 der Verordnung über geneh-
migungsbedürftige Anlagen (4. 
BImSchV) und den Nummern 
8.11.2.3/G/E (Hauptanlage), 
8.11.1.1/G/E, 8.11.2.1/G/E, 
8.11.2.4/V, 8.12.1.1/G/E, 
8.12.2/V, 8.12.3.2/V sowie 
8.4/V des Anhangs 1 zur 4. 
BImSchV einer Genehmigung 
bedürfen.

Zuständige Genehmigungsbe-
hörde für das beantragten Vor-
haben ist der Landkreis Meißen 
als untere Immissionsschutzbe-
hörde.

Das Vorhaben wird gemäß § 10 
Absatz 3 und 4 des BImSchG in 
Verbindung mit den §§ 8 und 9 
der Verordnung über das Geneh-
migungsverfahren (9. BImSchV) 
öff entlich bekannt gemacht.

Auslegung

Der Genehmigungsantrag 

und die zugehörigen Antrags-
unterlagen, mit Ausnahme der 
Unterlagen, die Geschäfts- 
und Betriebsgeheimnisse be-
inhalten, sowie die entschei-
dungserheblichen Berichte und 
Empfehlungen, die der Geneh-
migungsbehörde im Zeitpunkt 
der Bekanntmachung vorliegen, 
werden nach dieser Bekanntma-
chung gemäß § 9 Absatz 2 der 
9. BImSchV und § 10 Absatz 3 
Satz 2 und 3 BImSchG für einen 
Monat vom 19.02.2026 bis 
einschließlich 18.03.2026 
im Internet unter https://www.
kreis-meissen.de/Landratsamt/
Die-Verwaltung/Dezernat-Tech-
nik/Kreisumweltamt/Immis-
sionsschutz/ auf der Seite der 
unteren Immissionsschutzbe-
hörde unter „Öff entliche Be-
kanntmachungen“ zugänglich 
gemacht.

Über den Weg der Einsichtnah-
me über vorgenannte Internet-
seite hinaus besteht zusätzlich 
die Möglichkeit, eine leicht zu 
erreichende Zugangsmöglich-
keit zur Verfügung gestellt zu 
bekommen. Dies umfasst unter 
anderem die Einsichtnahme bei 
der unteren Immissionsschutz-
behörde nach vorheriger Ter-
minabsprache unter der Telefon-
nummer 03521 725-2325 oder 
über die E-Mail-Adresse kreis-
umweltamt@kreis-meissen.de. 

Einwendungen

Einwendungen gegen das Vor-
haben können während der 
Einwendungsfrist gemäß § 
10 Absatz 3 Satz 8 Alternati-
ve 2 BImSchG in der Zeit vom 
19.02.2026 bis einschließ-
lich 20.04.2026 schriftlich 
oder elektronisch erhoben wer-
den. Schriftliche Einwendungen 
sind an folgende Postanschrift 
zu senden: Landratsamt Mei-
ßen, Kreisumweltamt, Postfach 
10 01 52, 01651 Meißen. Es gilt 
das Eingangsdatum. Elektroni-
sche Einwendungen können an 
nachfolgend genannte E-Mail-

Adresse übersandt werden: 
kreisumweltamt@kreis-meis-
sen.de. Weitere Einzelheiten 
zum Zugang für elektronisch 
signierte sowie verschlüsselte 
elektronische Dokumente sind 
im Internet unter https://www.
kreis-meissen.de/Kurzmenü/
Elektronische-Kommunikation 
zu fi nden.

Eine Eingangsbestätigung auf 
die schriftlich oder elektronisch 
erhobenen Einwendungen er-
folgt nicht. 

Mit Ablauf der Einwendungsfrist 
sind alle Einwendungen ausge-
schlossen, die nicht auf beson-
deren privatrechtlichen Titeln 
beruhen, § 10 Absatz 3 Satz 9 
BImSchG. 

Die Einwendungen müssen in 
leserlicher Schrift den Vor- und 
Familiennamen sowie die volle 
Anschrift des Einwenders ent-
halten. Einwendungen, die Na-
men und Adresse nicht eindeutig 
erkennen lassen, können nicht 
berücksichtigt werden. 

Weitere Informationen, die für 
die Entscheidung über die Zu-
lässigkeit des Vorhabens von 
Bedeutung sein können und die 
der zuständigen Behörde erst 
nach Beginn der Auslegung vor-
liegen, werden der Öff entlichkeit 
nach den Bestimmungen über 
den Zugang zu Umweltinforma-
tionen zugänglich gemacht. 

Gemäß § 1 des Gesetzes zur 
Regelung des Verwaltungsver-
fahrens- und des Verwaltungs-
zustellungsrechts für den Frei-
staat Sachsen in Verbindung mit 
§ 17 Absatz 1 des Verwaltungs-
verfahrens¬gesetzes (VwVfG) 
müssen Einwendungen, die von 
mehr als 50 Personen entweder 
auf Unterschriftenlisten unter-
zeichnet oder in Form gleichlau-
tender Texte eingereicht werden 
(gleichförmige Einwendungen), 
einen Unterzeichner mit seinem 
Vor- und Familiennamen, sei-

nem Beruf und seiner Anschrift 
als gemeinsamen Vertreter der 
übrigen Unterzeichner benen-
nen. Laut § 17 Absatz 2 in Ver-
bindung mit Absatz 1 VwVfG 
bleiben gleichförmige Einwen-
dungen unberücksichtigt, die 
nicht auf jeder mit einer Unter-
schrift versehenen Seite deutlich 
Name und Anschrift des Vertre-
ters der übrigen Unterzeichner 
erkennen lassen oder bei denen 
der Vertreter keine natürliche 
Person ist. 

Darüber hinaus können nur 
solche Einwendungen berück-
sichtigt werden, die angeben, 
welche Beeinträchtigungen be-
fürchtet werden beziehungswei-
se welche Belange die Geneh-
migungsbehörde in ihre Prüfung 
einbeziehen soll.

Die Einwendungen werden den 
beteiligten Behörden, deren Auf-
gabenbereich davon berührt ist, 
bekannt gegeben sowie an die 
Antragstellerin weitergeleitet. 
Auf Verlangen des Einwenders 
werden Name und Anschrift un-
kenntlich gemacht, soweit diese 
Angaben nicht zur Beurteilung 
des Inhalts der Einwendungen 
erforderlich sind.

Erörterungstermin

Nach Ablauf der Einwendungs-
frist entscheidet die Geneh-
migungsbehörde gemäß § 10 
Absatz 6 BImSchG unter Be-
rücksichtigung der §§ 14, 16 der 
9. BImSchV im pfl ichtgemäßen 
Ermessen über die Durchfüh-
rung des Erörterungstermins. 

Für den Fall, dass die form- und 
fristgerecht erhobenen Einwen-
dungen zu erörtern sind, wird 
für den öff entlichen Erörterungs-
termin hiermit der 26.05.2026 
und erforderlichenfalls wei-
ter der 27.05.2026, jeweils 
ab 10:00 Uhr im Soziokultu-
rellen Zentrum Alberttreff , Am 
Marstall 1 in 01558 Großenhain, 
bestimmt.

Einwendungen, die auf besonde-
ren privatrechtlichen Titeln be-
ruhen, werden im Erörterungs-
termin nicht behandelt.

Der Erörterungstermin ist gemäß 
§ 18 Absatz 1 der 9. BImSchV 
öff entlich. Das Recht, sich an der 
Erörterung zu beteiligen, haben 
jedoch neben den Vertretern der 
beteiligten Behörden und der 
Antragstellerin und deren Beauf-
tragten nur diejenigen, die form- 
und fristgerecht Einwendungen 
erhoben haben. Zur Feststellung 
der Identität sind Ausweispapie-
re beim Erörterungstermin be-
reitzuhalten. Vertreter von Ein-
wendern haben eine schriftliche 
Vollmacht vorzulegen. Geson-
derte Einladungen zum Erörte-
rungstermin ergehen nicht. Der 
Erörterungstermin wird beendet, 
wenn dessen Zweck erreicht ist. 
Ausdrücklich wird darauf hin-
gewiesen, dass die rechtzeitig 
erhobenen Einwendungen auch 
bei Fernbleiben der Antragstel-
lerin oder bei Fernbleiben von 
Personen, die Einwendungen er-
hoben haben, erörtert werden. 
Die durch die Teilnahme am Er-
örterungstermin entstehenden 
Kosten können nicht erstattet 
werden.

Der Wegfall des Erörterungs-
termins wird öff entlich bekannt 
gemacht.

Bekanntmachung der Ent-
scheidung über den Geneh-
migungsantrag

Die Entscheidung der Genehmi-
gungsbehörde über den Antrag 
wird gemäß § 10 Absatz 7 und 
8 BImSchG öff entlich bekannt 
gemacht. Die Zustellung der 
Entscheidung über die Einwen-
dungen wird nach § 10 Absatz 
8 Satz 1 BImSchG durch öff ent-
liche Bekanntmachung ersetzt.

Meißen, 22. Januar 2026

Tilo Lindner
Zweiter Beigeordneter

Bekanntmachung des Landratsamtes des Landkreises Meißen
über einen Genehmigungsantrag der Remondis Elbe-Röder GmbH
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Deichschauen an der Elbe im Frühjahr 2026

Gemäß § 93 Sächsisches Was-
sergesetz (SächsWG) werden 
an folgenden Terminen Deich-
schauen an der Elbe im Land-
kreis Meißen durchgeführt:

09.04.2026, 09:00 Uhr
Elbdeichabschnitt Kreinitz-Riesa
Treff punkt: Deichsiel nördlich 
der Ortslage Kreinitz

16.04.2026,  09:30 Uhr
Elbdeichabschnitt Nünchritz/
Seußlitz-Riesa
Treff punkt: Seußlitz, Deich an 

der Elbfähre

23.04.2026, 09:30 Uhr
Elbdeichabschnitt Paußnitz-
Strehla
Treff punkt: Paußnitz, Am Elb-
deich im Bereich der Angren-
zung zwischen Deich und Weg

Eigentümer und Nutzungs-
berechtigte haben die Wege 
entlang des Deiches für die 
Durchführung der Schauen frei-
zuhalten sowie das ungehinder-
te Betreten der Grundstücke 

zu gewährleisten. Eigentümer, 
Anlieger, Nutzungsberechtigte, 
Fischereiausübungsberechtigte 
und Vertreterinnen beziehungs-
weise Vertreter der anerkannten 
Naturschutzverbände haben die 
Möglichkeit, auf eigene Gefahr 
und Kosten an den Deichschau-
en teilzunehmen. Mit Fragen 
und Hinweisen zum betreff en-
den Deichabschnitt wenden sich 
Betroff ene bitte an das Kreis-
umweltamt des Landratsamtes 
Meißen.

Untere Wasserbehörde

Wasserverband Brockwitz-Rödern
Die öff entliche Sitzung 1/2026 der Verbandsversammlung des 
Wasserverbandes Brockwitz-Rödern fi ndet am 

Montag, den 23.02.2026 um 14:00 Uhr
im Tagungsraum der Geschäftsstelle der Wasserversorgung 
Brockwitz-Rödern GmbH, Dresdner Straße 35, in 01640 Cos-
wig statt. 
Tagesordnung:
1. Bekanntgabe der in der nicht-öff entlichen Sitzung 
 am 05.11.2025 gefassten Beschlüsse
2. Kontrolle und Bestätigung der Niederschrift über die 
 3. Sitzung der Verbandsversammlung am 05.11.2025
3. Kaufmännischer Betriebsführungsvertrag
4. Übertragung der Kassengeschäfte
5. Sonstiges
Mirko Knöfel
Verbandsvorsitzender
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Das Amtsblatt des Landkreises 
Meißen erscheint monatlich und 
ist auf der Website des Landkrei-

ses Meißen unter www.kreis-meissen.
de abrufbar. Nächster Erscheinungs-
termin ist der 12. März 2026. Redak-
tionsschluss ist am 26. Februar 2026. 

Zusätzlich wird das Amtsblatt an 
den Standorten der Kreisverwaltung 
sowie in den Rathäusern der Städ-
te und Gemeinden des Landkreises 
Meißen in gedruckter Form öff entlich 
ausgelegt und kann dort abgeholt 
werden. 

Bei Bedarf kann ein Sonderamts-
blatt erscheinen. Dieses enthält aus-
schließlich Bekanntmachungen.

Das Sonderamtsblatt steht auf der 
Website des Landkreises Meißen 
(www.kreis-meissen.de) unter Ak-
tuelles – Amtsblatt des Landkrei-
ses Meißen als pdf-Dokument zum 
Download bereit und wird ebenfalls 
an den oben genannten Stellen zur 
Abholung ausgelegt.

Die Tumorberatungsstellen des Landkreises
Auch im Landkreis steigt die Zahl 
der Krebserkrankungen: Dies 
können die beiden Tumorbera-
tungsstellen des Landkreises be-
stätigen, denn dort nahmen in 
den vergangenen Jahren die Be-
ratungszahlen deutlich zu. „Noch 
vor fünf bis zehn Jahren kamen 
auf einen Standort im Schnitt 
circa 130 Ratsuchende pro Jahr. 
Mittlerweile sind es über zwei-
hundert Ratsuchende pro Stand-
ort jährlich, Tendenz steigend‟, 
so Karoline Scheumann von der 
Tumorberatung in Meißen.

„Wir möchten den Weltkrebstag 
am 4. Februar nutzen, um dar-
auf aufmerksam zu machen, wie 

wichtig die psychosoziale Ver-
sorgung von Krebspatienten und 
deren Angehörigen ist‟, ergänzt 
sie. Neben der medizinischen 

Versorgung ist die Frage von Be-
troff enen oft: Was steht mir jetzt 
sozialrechtlich zu? Was ist jetzt 
wichtig? Wer unterstützt mich?

So wird beispielsweise zum Thema 
Schwerbehinderung, Pfl ege oder 
onkologischer Rehabilitation bera-
ten und auch die entsprechenden 
Anträge können bei Bedarf ge-
meinsam ausgefüllt werden. Beim 
Formulieren von Widersprüchen 
oder bei der Suche nach einer Er-
nährungsberatung und Rehasport 
bekommen Erkrankte Unterstüt-
zung. Ein häufi ges Thema ist auch 
die Frage nach einer passenden 
Vorsorgevollmacht und Patienten-
verfügung. Nur noch selten kom-
men Bürgerinnen Bürger, weil sie 
einmalig Hilfestellung beim Aus-
füllen eines Antrags benötigen. 
Bei vielen gibt es mittlerweile 
komplexe Problemlagen. 

Die Tumorberatungsstellen in 
Meißen und Riesa sind seit 2026 
wieder in der gewohnten frühe-
ren Besetzung anzutreff en: Frau 
Richard am Standort Riesa und 
Frau Scheumann am Standort 
Meißen. Beide waren hinterein-
ander mit etwas Überschneidung 
in Elternzeit und wurden von 
2024 bis 2025 jeweils von Frau 
Hillebrand vertreten. „Frau Hille-
brand war eine sehr große Unter-
stützung für die Ratsuchenden 
und hat sich deren Anliegen tat-
kräftig angenommen. Wir möch-
ten an dieser Stelle noch einmal 
ganz groß Danke sagen‟, sind 
sich beide Beraterinnen einig. 

Tumorberatungsstelle

Karoline Scheumann von der Tumorberatungsstelle Meißen
Foto: Anja Schmiedgen-Pietsch
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Ereignisse im 
Landkreis Meißen 
vor zehn Jahren

Z ehn Jahre – ist das eine 
kurze oder lange Zeit? 

Die Antwort wird für jeden 
unterschiedlich ausfallen: 
Rast das Leben an einem 
vorüber oder schreitet es 
gemächlich Stunde für 
Stunde voran? Für diese 
Serie stöberten wir in al-
ten Zeitungen von Februar 
2016:

Buchstabenhecke
Mehrfach vorhandene Stra-
ßennamen führten im Dorf 
Weißig (Gemeinde Lam-
pertswalde) zu Verwir-
rungen. Vor zehn Jahren 
erfolgte deshalb in wür-
digem Rahmen eine Um-
benennung in die Straßen 
„Dreiberg‟, „Weißiger Dorf-
straße‟ und „Wettiner Dorf-
straße‟. Daniel Prinz von 
Sachsen adelte die Wei-
ßiger mit seiner Gegenwart 
zur feierlichen Enthüllung 
der Straßennamen. Am 

Dorfeingang befand sich 
bis in die 1950er-Jahre hi-
nein die sogenannte Wetti-
ner Pfl anzung mit Hecken, 
die zu den Buchstaben A 
und H geformt waren – 
nach den Ahnherren Albert 
und Heinrich.

Kupferdiebe
Am technischen Denkmal 
am Riesaer Stahlwerk – 
der sogenannten Ilgner-
Anlage – wurden während 
einer Nacht im Februar 
2016 die Kupferschienen 
abgebaut. Einst wandel-
te die Anlage 6.000 Volt 

Drehstrom in 1.200 Volt 
Gleichstrom um.

Belasteter Wein
Das Amt für Lebensmit-
telüberwachung und Ve-
terinärwesen der Kreis-
verwaltung Meißen hatte 
vor zehn Jahren bei einer 
Routinekontrolle verbotene 
Pfl anzenschutzmittel-Rück-
stände auf Weintrauben 
festgestellt. Der Grenzwert 
wurde in etlichen Tanks 
überschritten und bald 
kannte das Amt den mög-
lichen Verursacher – ein 
Unternehmen, das sich 

über das Anwendungsver-
bot hinweggesetzt und Di-
methoat gespritzt hat. 

Treckerdiebe
Die Polizei ging im Febru-
ar 2016 von einem ban-
denmäßigen Vorgehen 
aus: Täter entwendeten 
in einem Agrarzentrum im 
Ebersbacher Ortsteil Cun-
nersdorf drei Traktoren im 
Wert von 300.000 Euro. 
Bereits im Januar waren in 
Nachbarlandkreisen land-
wirtschaftliche Fahrzeuge 
gestohlen worden.

DRK-Werkstatt
Eine neue Werkstatt für 
Menschen mit Behinderung 
konnte das Deutsche Rote 
Kreuz Ende Januar 2016 in 
Meißen feierlich eröff nen. 
Die bisherige Außenstelle 
bot nicht mehr genügend 
Platz für alle Produktions-
bereiche, zudem fehlte die 
Barrierefreiheit. Im Erwei-
terungsbau wurden 120 
Arbeitsplätze eingerichtet.

Doris Käthner

Zurückgeblättert

Zurückgeblättert im Archiv des Landkreises  Foto: Doris Käthner

Fotorätsel
66 Einsendungen erreichten dieses 
Mal das Landratsamt. Nur eine falsche 
Antwort war darunter. Die Lösung des 
vorherigen Fotorätsels lautet: Villa 
Sorgenfrei in Radebeul. Die Gutschei-
ne für den „Einseifer“ gehen nach 
Meißen in die Siedlerstraße und nach 
Coswig auf die Serkowitzer Straße.
Was ist auf diesem Foto zu sehen? 
Schreiben Sie die Lösung auf eine 
Postkarte und senden Sie diese bis 
zum 26. Februar 2026 an das Land-
ratsamt Meißen, Büro Landrat, Kenn-
wort: Fotorätsel, Brauhausstraße 21, 
01662 Meißen. Zwei Gewinner dürfen 
sich über je einen Gutschein lokaler 
Gärtnereien freuen.
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